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a) Beschlussvorschlag: 

1. Der Schulausschuss beschließt auf der Grundlage der Sachdarstellung, die 
Verwaltung zu beauftragen, ein Strategiepapier zur Entwicklung eines 
kommunalen Inklusionsplanes zu entwickeln. 

2. Der Schulausschuss begrüßt die Entwicklung und den Einstieg in eine 
kommunale Inklusionsplanung gemäß den von der Verwaltung dargestellten 
Stufenplänen. 

Stufenplan zur Entwicklung eines kommunalen Inklusionsplanes 
Stufenplan zur Entwicklung eines schulischen Inklusionskonzeptes 

3. Die Verwaltung wird beauftr~gt, den Ausschuss über die weiteren 
Prozessergebnisse zeitnah zu unterrichten. 

b) Sachverhalt: 

Mit Schreiben vom 13.12.2012 beantragt die CDU-Fraktion, Hauptausschuss und Rat 
mögen beschließen: 

" Die Verwaltung wird beauftragt, darzustellen, welche Auswirkungen der 
Themenbereich "Inklusion" auf die verschiedenen Bereiche städtischen Lebens hat. Es 
soll ein Stufenplan erstellt werden, der sich mit der Umsetzung des 
Inklusionsgedankens in Stolberg befasst und konkrete Vorstellungen bezlg. Umsetzung 
beinhaltet. 

In einer ersten Stufe dieses Plans hat die Erstellung eines Konzeptes zur Inklusion für 
den Teilbereich Schule höchste Priorität. In enger Abstimmung mit der 
Schulleiterkonferenz und den einzelnen Schulen gilt es einen solchen Plan zu erstellen. 



Darüber hinaus sollen Vorschläge erarbeitet werden, inwieweit Schwerpunktschulen 
ausgewiesen werden, um den Rechtsanspruch der Regelbetreuung zukünftig zu 
gewährleisten. Auch gilt es zu überlegen, inwieweit man die zukünftigen Schwerpunkt
schulen von städtischer und überörtlicher Seite für diese neue Aufgabe angemessen 
unterstützen kann." 

Begründet wird der Antrag wie folgt: 

"Spätestens mit Inkrafttreten des von der UNO-Generalversammlung beschlossenen 
Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
(Behindertenrechtskonvention) im Jahre 2008 ist Inklusion ein wichtiges 
gesellschaftliches Thema für ganz Deutschland geworden. Die Bundesregierung 
reagierte auf den völkerrechtlichen Vertrag mit ihrem Aktionsplan "Auf dem Weg in ein 
inklusives Deutschland". 

Allen Menschen soll von Anfang an die Teilnahme und Teilhabe an allen 
gesellschaftlichen Aktivitäten ermöglicht werden - denn wer Teilhabe verhindert, verletzt 
die Menschrechte. Die Gesellschaft hat dabei die Aufgabe, sich an die Bedürfnisse der 
Betroffenen anzupassen. Die Unterstützung muss dabei dem Betroffenen folgen, nicht 
umgekehrt. Es müssen gemeinsame Lebenswelten geschaffen werden, in denen sich 
die Menschen gegenseitig anerkennen. Dies gilt für alle gesellschaftlichen Teilbereiche. 
Für den Sportverein wie für die Ausbildungsstelle, für den Straßenverkehr wir für den 
Schulunterricht. 

Es braucht Netzwerke und Ansprechpartner zu kleinen und mittelgroßen Betrieben, 
damit Menschen mit Behinderungen die Chance auf eine Ausbildung und einen 
Arbeitsplatz haben. In diesem Zusammenhang müssen bürokratischen Hürden für die 
theoriereduzierte Ausbildung, die sogenannte ,,66er Ausbildung" gesenkt werden. 

Die Städte und Gemeinden müssen barrierefrei gestaltet werden. Damit ist nicht nur der 
Bordstein gemeint. Auch sprachliche Barrieren und die Handhabbarkeit neuer 
Technologien müssen angepasst werden, damit eine gemeinsame Lebenswelt entsteht. 
Ein Instrument, um an dieser Stelle Fortschritte zu erreichen, ist der Einsatz der 
sogenannten "leichten Sprache". Dass Projekte dieser Art fruchten können, zeigen 
beispielsweise die Stadt Neuss oder aber auch der Kreis Gütersloh. Die Stadt Mainz hat 
25% mehr Touristen jährlich zu Gast, seit sie mit "barrierefreiem Tourismus" wirbt. 

Ein weiterer Grund für die Stadt Stolberg, sich mit dem Thema Inklusion näher zu 
befassen, ist das 9. Schulrechtsänderungsgesetz NRW. Die sonderpädagogische 
Förderung umfasst die Schwerpunkte Lernen, Sprache, emotionale und soziale 
Entwicklung, Hören und Kommunikation, Sehen, geistige Entwicklung, sowie die 
körperliche und motorische Entwicklung. 

Das Gesetz besagt unter anderem, dass die Schulaufsichtsbehörde auf Antrag der 
Eltern über den Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung entscheiden soll. Be
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steht der Bedarf, so schlägt sie den Eltern mit Zustimmung des Schulträgers 
mindestens eine allgemeine Schule vor, an der er ein Angebot zum "Gemeinsamen 
Lernen" eingerichtet ist, das der Empfehlung der Schule oder dem bisherigen Bildungs
weg des Schülers entspricht. Dies gilt für die Förderschwerpunkte Lernen, Sprache so
wie die emotionale Entwicklung. 

Der Gesetzentwurf der rot-grünen Landesregierung sieht auf Dauer somit vor, dass un
gefähr die Hälfte aller Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen auslaufen, da sie 
die nötige Mindestbelegung nicht mehr erreichen werden. Dies wird auch Stolberg be
treffen. Der Regelort für die Förderung soll die Regelschule werden. Falls die Eltern sich 
diesbezüglich jedoch unsicher sind, können sie sich weiterhin für die Förderschule 
entscheiden. 

Dies bedeutet für Stolberg, dass zunächst Schwerpunktschulen ausgewiesen werden 
müssen. Es muss die Aufgabe der Verwaltung sein, einen Stufenplan zu entwickeln, der 
die verschiedenen Schritte auf dem Weg zur Umsetzung des 
Schulrechtsänderungsgesetzes in enger Absprache mit den Schulen vor Ort vorsieht. 
Hier muss zunächst der Schwerpunkt Schule Berücksichtigung finden. Im Folgenden 
müssen jedoch auch weitere gesellschaftliche Bereiche wie z.B. Verkehr, Sportstätten 
und -vereine oder Erwachsenenbildung beachtet werden. 

Es ist wichtig, auch auf kommunaler Ebene ein Beratungsangebot zu schaffen. Einzel
fallberatung, sog. Case Management, ist in diesem Zusammenhang unerlässlich. Hier 
muss auch auf die Ressourcen des LVR Rückgriff genommen werden können. Darüber 
hinaus ist eine enge Abstimmung mit überörtlichen Gremien dringend notwendig". 

1. Ausgangssituation Kommunale Inklusionsplanung 

Die UN-Behindertenrechtskonvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen ist im März 2009 in der Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten 
und hiermit wurde die Verpflichtung übernommen, die in der Konvention aufgeführten 
Rechte der betroffenen Personengruppen zu sichern und zu verwirklichen. Damit sind 
alle staatlichen Ebenen in Deutschland verpflichtet, alle wirksamen und zielgerichteten 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Rechte von Menschen mit Behinderungen in ihrem 
Wirkungsfeld zu achten und zu gewährleisten. 

Die Konvention schreibt keinem Staat vor, dies mittels eines Aktionsplanes zu 
organisieren. Allerdings wird in mehreren Artikeln die Existenz von staatlichen 
Programmen, Konzepten und Strategien zur Umsetzung der Konvention vorausgesetzt. 
Aus diesem Grunde hat die Landesregierung NRW ihre diesbezüglichen Maßnahmen 
und Initiativen im Aktionsplan "Eine Gesellschaft für alle - NRW inklusiv" gebündelt. 
(http://www.mais.nrw.de/08 PDF/003/121115 endfassung nrw-inklusiv.pdD 

Als mögliche Handlungsfelder aus Sicht der Verwaltung für einen Inklusionsplan 
kommen in Betracht: 
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o Kinder und frühkindliche Erziehung 

o Bildung 

o Arbeit und Beschäftigung 

o Familie 

o Wohnen 

o Mobilität, Barrierefreiheit 

o Zugang zu Behörden 

o Gesundheitsvorsorge 

o Alter und Pflege 

o Kultur und Sport 

o Kinder- und JugendarbeiUJugendsozialarbeit 

o Öffentlichkeitsarbeit 

Die Erstellung eines solchen Aktionsplanes ist kein einfaches Geschäft der laufenden 
Verwaltung. 
Die dargestellten Handlungsfelder machen deutlich, dass es sich hier um eine 
Querschnittsaufgabe, die viele Zuständigkeitsbereiche in der Kommune sowie in der 
Städteregion betrifft, handelt. Bei der Erfordernis einen kommunalen Inklusionsplan 
aufzustellen, handelt es sich in dieser Form um eine komplett neue planerische 
Aufgabe, die die Kommune neben der bereits gesetzlich definierten Jugendhilfe- und 
Schulentwicklungsplanung künftig aufzubauen hat. Dabei ist die Einbeziehung der 
Menschen mit Behinderung so wie ihre Organisation von besonderer Wichtigkeit. 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass Aktionspläne im Rahmen eines mehrjährigen 
Arbeitsprozesses entstehen. 

2. Stufenplan zur Entwicklung eines kommunalen Inklusionsplanes 

Der StädteRegionstag hat am 15.12.2011 beschlossen, einen kommunalen 
Inklusionsplan zur UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
für die StädteRegion Aachen zu erarbeiten. Bei der Erarbeitung des Inklusionsplanes 
sind die Behindertenverbände, die städteregionsangehörigen Kommunen sowie das 
Bildungsbüro einbezogen. Im Frühjahr 2013 hat eine erste Inklusion-Konferenz 
stattgefunden. 
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Mitarbeiterinnen des FB 3 haben an der Inklusionskonferenz mitgewirkt und an drei 
Themenbereichen gemäß dargestellter Handlungsfelder mitgearbeitet. Im Rahmen von 
Workshops wurden bei dieser Inklusionskonferenz Schwerpunktthemen eines 
möglichen Inklusionsplanes erarbeitet und in einem ersten Schritt 
Handlu ngsempfehlungen formuliert. 

Im Herbst 2013 soll eine zweite Inklusionskonferenz stattfinden, bei der die 
Handlungsempfehlungen fortgeschrieben werden, mit dem Ziel, konkrete 
Maßnahmen/Handlungsempfehlungen für die jeweiligen Themenfelder zu erarbeiten. 

Die Verwaltung schlägt vor, dass die Stadt Stolberg sich zunächst vertreten durch den 
FB 3 unter Berücksichtigung der personellen Ressourcen weiter an dem Projekt 
beteiligen sollte, um in einem weiteren Schritt die Übertragbarkeit der erarbeiteten 
Handlungsempfehlungen auf die kommunale Ebene zu bewerten, um eine kommunale 
Handlungsstrategie zu entwickeln. 

2.1 Projektskizze -Entwicklung kommunaler Inklusionsplan

a) Entwicklung des städteregionalen Inklusionsplanes 
- Mitwirkung an der Inklusionsplanung durch Mitarbeiterinnen FB 3 

b) Einbindung Behindertenbeirat und Fachausschuss 

c) Analyse Auswertung der Handlungsempfehlungen des städteregionalen 
Inklusionsplanes 

d) Entwicklung von kommunalen Handlungsempfehlungen 
-personelle und finanzielle Auswirkungen

e) Erstellung eines kommunalen Strategiekonzeptes 

f) Grundsatzbeschlüsse Fachausschuss, Hauptausschuss und Rat 

3. Ausgangssituation schulische Inklusionsplanung 

Hinsichtlich des Themenbereichs "Bildung" ist festzuhalten, dass der Gesetzentwurf 
zum 9. Schulrechtsänderungsgesetz, den die Landesregierung NRW am 19.03.2013 
beschlossen hat, nunmehr dem Landtag zur Beschlussfassung zugegangen ist. In 
Artikel 24 VN-BRK (Bildung) geht es vor allem darum, Kinder und Jugendliche mit Be
hinderungen in das allgemeine Bildungssystem einzubeziehen. Damit soll auch das 
gemeinsame zielgleiche und zieldifferente Lernen von Schülerinnen und Schülern mit 
und ohne Behinderung in der allgemeinen Schule ermöglicht werden. 

Der Gesetzentwurf ist als Anlage 1 und eine Zusammenfassung des Entwurfs als 
Anlage 2 beigefügt. 
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Ferner wird auf die Anlage 3 verwiesen, eine gemeinsame Erklärung der kommunalen 
Spitzenverbände zur I nklusion vom 19.03.2013 zum aktuellen Gesetzentwurf. Neben 
der Sorge um die Qualität der Inklusion wird insbesondere darauf hingewiesen, dass die 
finanziellen Lasten, die mit der Umsetzung des Inklusionsplanes gemäß Vorgaben der 
Landesregierung verbunden sind, ausschließlich von den Kommunen zu tragen sind 
und dies einen klaren Widerspruch zum Konnexitätsprinzip darstellt. 

4. Stufenplan zur Entwicklung eines schulischen Inklusionskonzeptes 
Stolberger Ausgangssituation 

Seitens der Förderschule Stolberg wurde in Zusammenarbeit mit der 
Grundschulleiterkonferenz und der Stadt Stolberg als Schulträger eine Regionale 
Bildungsinitiative gegründet, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, sonderpädagogisch 
geförderte Kinder und Jugendliche in Stolberg auf ihrem Weg in eine inklusive 
Schullandschaft vor Ort zu unterstützen. Die bisherigen Entwicklungsschritte hin zu 
einer inklusiv ausgerichteten Bildungseinrichtung haben sowohl innerschulische 
Entwicklungen wie auch Initiativen und Vereinbarungen in der Bildungsregion Stolberg 
zur Folge gehabt. 

4.1 Weiterentwicklung der Förderschule Taistraße 

Als ehemalige Sonderschule für Lernbehinderte wurde ein Wandel zu einer 
Förderschule im Verbund mit den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache und 
emotionale und soziale Entwicklung vorgenommen. Angestrebt wurde eine möglichst 
wohnortnahe Beschulung sonderpädagogisch geförderter Kinder und Jugendlicher mit 
mit Lern- und Entwicklungsbedarf in ihrem Sozialraum Stolberg. Ebenfalls angestrebt 
wurde eine Profilerweiterung mit Blickrichtung auf AufgabensteIlungen im Sinne eines 
Kompetenzzentrums für sonderpädagogische Förderung im Zentrum der 
Bildungsregion Stolberg. 

Kooperationsvereinbarung der Förderschule Stolberg, der Montag Stiftung 
Jugend und Gessellschaft Bonn und der Stadt Stolberg zum Themenkreis 
"Pädagogik der Vielfalt als Entwicklungschance -Schritte zur Inklusion". 

Es erfolgte im Jahre 2009 eine zweijährige Kooperationsvereinbarung mit der 
Zielsetzung, die Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen am Lernen in ihrer jeweiligen 
Stolberger Schule zu steigern. Diese Schulentwicklungsprozesse unterstützend, strebte 
die Förderschule eine Stärkung und Erweiterung der sonderpädagogischen 
Kompetenzen als Förderschule im Zentrum mit folgenden Entwicklungsvorhaben an: 

o Kompetenzerweiterung Beratung 
o Entwicklung im Sinne eines inklusiven Schulgedankens 
o Beratungskompetenz insbesondere im gemeinsamen Unterricht 
o auf dem Weg zu AufgabensteIlungen eines Kompetenzzentrums 
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Öffnung des laufenden Entwicklungsprozesses der Förderschule "Pädagogik 
der Vielfalt als Entwicklungschance -Schritte zur Inklusion" für alle Grund
schulen der Region Stolberg 

Im Oktober 2011 erfolgte auf Initiative der Förderschule Stolberg in einer gemeinsamen 
Fortbildungsveranstaltung von Sonderpädagogenlinnen und Grundschullehrerlinnen die 
Arbeit mit dem "Index für Inklusion" als Schulentwicklungswerkzeug. In einer Folgever
anstaltung wurden im November 2011 in der Förderschule Stolberg die 
Entscheidungsgrundlagen für einen gemeinsamen inklusiven Schulentwicklungsprozess 
in der Region Stolberg geschaffen. 

4.1.1 Regionale Bildungsinitiative Stolberg 

Die dargestellten Entwicklungsschritte führten am 27. Januar 2012 zu einer 
Kooperationsvereinbarung zwischen allen Stolberger Grundschulen, der Stadt Stolberg 
als Schulträger, der Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft Bonn als 
Prozessbegleiter und der Förderschule Stolberg. 

Der Einstieg in die Bildungsinitiative erfolgte aus dem Bewusstsein, die Möglichkeit aktiv 
wahrzunehmen, mitgestaltend inklusive Arbeit in den Stolberger Schulen umzusetzen. 
Dies soll trotz der Verschiedenheit der Schulen durch das verbindende Element der 
Regionalkonferenz geschehen. Die Einzelschule hat durch die Initiative die Möglichkeit, 
eine Begleitung hinsichtlich ihrer individuellen Schulentwicklung in Anspruch zu 
nehmen. Grundsätzlich verleiht die regionale Vereinbarung dem inklusiven Anliegen in 
Stolberg eine Stimme. 

4.1.2 Ausblick 

Die Förderschule Stolberg sieht sich als Teil der inklusiven Entwicklung im regionalen 
Kontext. Nur über gefestigte Kooperationen sind weitere Schritte hin zu einer inklusiven 
Schullandschaft vor Ort möglich und sinnvoll. Hier gilt es, gemeinsame Ziele und 
gegenseitige Erwartungen zu formulieren. 

Begleitet durch die Montag Stiftung werden alle Stolberger Primarschulen in den 
nächsten 2 Jahren im Sinne der Projektziele zusammenarbeiten und den 
Inklusionsauftrag in der Bildungsregion Stolberg weiterentwickeln. Eine eigene Steuer
gruppe wurde in diesem Zusammenhang bereits gebildet. Treffen auf 
Schulleitungsebene finden im Rahmen von Regionalkonferenzen statt. 

Unter Berücksichtigung der geplanten landesrechtlichen Vorgaben gemäß dem 9. 
Schulrechtsänderungsgesetz in Stolberg sind schon wichtige Schritte eingeleitet, um 
eine mögliche inklusive Beschulung im Primarbereich auf der Grundlage eines 
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abgestimmten Konzeptes von Förderschule, Grundschulen und Schulträger zu 
gewährleisten. 

Das erarbeitete Konzept wird den inklusiven Schulentwicklungsprozess in Stolberg 
nachhaltig begleiten und unterstützen. 

4.2 Projektskizze -Entwicklung schulisches Inklusionskonzept-

Umsetzung 9. Schulrechtsänderungsgesetz: 

Kooperativer Schulentwicklungsplan mit allen Schulträgern in der 
Städteregion und der Schulaufsicht (erste Arbeitsgespräche zur 
Konzeptentwicklung aller Kommunen haben bereits stattgefunden). 

Entwicklung von SzenarienlWeiterentwicklung der Förderschullandschaften in 
der Städteregionl in den Kommunen 

o 	 Festlegung von Schwerpunktschulen im Primar- und Sekundarbereich 
o 	 Entwicklung eines Raumkonzeptes (z. B. Therapie- und 

Differenzierungsräume) 

Weiterentwicklung der Förderschulen/Bildung von Unterstützungszentren 

Konzeptentwicklung kommunaler Schulmaßnahmen unter Einbeziehung der 
Gesamtschulleiterkonferenz in Stolberg 

Abschluss dieser Arbeiten geplant bis Frühjahr 2014 

Einbindung 8. Schulrechtsänderungsgesetz 

Beschlussfassull9 Schulausschuss 

Gru ndsatzbesch I üsse schu lorgan isatorischer Maßnahmen durch 
Hauptausschuss und Rat 

Mit der Konzeptentwicklung sollte frühzeitig begonnen werden, da davon auszugehen 
ist, dass ab dem Schuljahr 2015/2016 die Umsetzungen zum Tragen kommen. Nach 
Abschluss der abgestimmten städteregionalen Planungsphase und unter 
Berücksichtigung, dass das vorgenannte Schulrechtsänderungsgesetz sowie die 
entsprechende Rechtsverordnung letztendlich noch nicht vorliegen, ist geplant, 
spätestens im Herbst 2014 konzeptionelle Sicherheit im Planungsprozess zu haben, 
damit gemäß dem abgestimmten Konzept ab dem Schuljahr 2015/2016 eine 
Umsetzung erfolgen kann. Bis 2015 muss der Schulentwicklungsplan gemäß § 80 
Schulrechtsgesetz aus hiesiger Sicht umgesetzt sein, so dass ein kommunales 
Strategiepapier für die schulische Inklusion entwickelt werden kann. 
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Der "Umbau" zu einer inklusiven Gesellschaft/Schullandschaft stellt einen 
Entwicklungsprozess dar, der berücksichtigen muss, dass in ein Inklusionskonzept alle 
Bereiche des gesellschaftlichen Lebens in die Planung einzubinden sind, denn nur so 
kann die Nachhaltigkeit der Inklusion und der entwickelten Maßnahmen gewährleistet 
werden. Für den schulischen Bereich bedeutet Inklusion grundsätzlich die individuelle 
Förderung von allen Schülern, so auch z.B. von Schülern mit Migrationshintergrund, 
Schüler, die von Armut betroffen sind und Schüler, die behindert sind. 

Die Verwaltung schlägt deshalb vor, auch unter Berücksichtigung des Antrages 
der CDU, zunächst wie dargestellt, schwerpunktmäßig die schulische Inklusion 
für Kinder und Jugendliche gemäß vorgegeben Zeitplan zu entwickeln und 
parallel dazu einen Stufenplan für ein kommunales Inklusionsstrategiepapier zu 
erarbeiten. 

Darüber hinaus sollte eine kommunale Projektgruppe "Steuerungsgruppe Inklusion" 
unter Einbeziehung von politischen Vertretern und Vertretern der Fachausschüsse 
gegründet werden, um den Prozess zu begleiten und zu steuern. Dies ist insbesondere 
aus Sicht der Verwaltung wichtig, da neben der baulichen Inklusion insbesondere die 
gesellschaftliche Inklusion verstärkt durch Öffentlichkeitsarbeit begleitet werden muss. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich die Verwaltung in Zusammenarbeit mit 
der StädteRegion Aachen, der Schuldezernentenkonferenz der 
städteregionsangehörigen Kommunen und der Schulleiterkonferenz der Stolberger 
Schulen und unter Einbeziehung der Menschen mit Behinderungen sowie derer 
Organisationen mit der Thematik eingehend weiter beschäftigen wird mit der 
Zielsetzung einen Aktionsplan zu erstellen, der wirksame und zielgerichtete 
Maßnahmen enthält, um die in der Konvention genannten Rechte einzuhalten und 
umzusetzen. 

Aus Sicht der Verwaltung ist es erforderlich, ein mit Bund, Land und StädteRegion 
Aachen abgestimmtes Vorgehen zu praktizieren, zumal die Umsetzung erhebliche 
Kosten verursacht, die -schon aus Gründen der Konnexität- nicht alleine von den 
Kommunen zu tragen sind. 

c) Rechtslage 

- Übereinkommen der UNO-Generalversammlung über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (Behindertenrechtskonvention) 
- 9. Schulrechtsänderungsgesetz I\IRW 
- Sozialgesetzbuch 

d) Personelle Auswirkungen 

Vorsorglich muss darauf hingewiesen werden, dass die Bearbeitung dieser Thematik 
ein neues Aufgabengebiet darstellt und weiterer personeller Ressourcen bedarf. Die 
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Projektskizzen machen deutlich, wie umfangreich und langwierig der Inklusionsprozess 
wird und dass hier gerade eine kontinuierliche personelle Präsens erforderlich ist. 
Im Antrag der CDU wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen einer Inklusionsplanung 
vielfältige Konzepte und Maßnahmen ergriffen werden müssen, die dazu beitragen 
Stolberg barrierefrei und familienfreundlich zu gestalten. Inklusion muss auch als 
Chance verstanden werden, die Stadt Stolberg für andere Bevölkerungsgruppen, z.B. 
im touristischen Bereich zu erschließen. Derzeit können noch keine konkreten 
Festlegungen getroffen werden, welche Personalressourcen sich aus dem kommunalen 
Strategiepapier "Inklusionsplan Stolberg" ergeben. 

e) Finanzierung 

Es ist davon auszugehen, dass neben der Bereitstellung zusätzlicher personeller 
Ressourcen ebenfalls finanzielle Ressourcen erforderlich sind, um auf kommunaler 
Ebene die Behindertenrechtskonvention der vereinten Nationen in Stolberg 
umzusetzen. Neben baulichen Inklusionskosten sind auch organisatorische 
verwaltungstechnische Mehrausgaben einzuplanen. Inwieweit das Land sich doch noch 
an Kosten gemäß dem Konnexitätsgesetz beteiligt, kann derzeit nicht beurteilt werden. 
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Gesetzentwurf der Landesregierung 

Erstes Gesetz zur Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention 
in den Schulen (9. Schulrechtsänderungsgesetz) 

A Problem 

Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Be
hinderungen vom 13. Dezember 2006 (VN-Behindertenrechtskonvention - VN-BRK) 
ist aufgrund der Ratifizierung durch Deutschland seit dem 26. März 2009 für 
Deutschland verbindlich. Es richtet sich in gleicher Weise an Bund, Länder und 
Kommunen. Dabei ist die Umsetzung des Übereinkommens als gesamtgesellschaft
liches, umfassendes Vorhaben längerfristig und schrittweise angelegt. 

In Artikel 24 VN-BRK (Bildung) geht es vor allem darum, Kinder und Jugendliche mit 
Behinderungen in das allgemeine Bildungssystem einzubeziehen. Damit soll auch 
das gemeinsame zielgleiche und zieldifferente Lernen von Schülerinnen und Schü
lern mit und ohne Behinderungen in der allgemeinen Schule ermöglicht werden (in
klusive Bildung). 

Dem Land obliegt es, dies aufgrund seiner Gesetzgebungskompetenz für das 
Schulwesen für Nordrhein-Westfalen in innerstaatliches Recht umzusetzen. 

B Lösung 

Inklusive Bildung und Erziehung in allgemeinen Schulen werden im Schulgesetz 
NRW (SchuIG) als Regelfall verankert. In Umsetzung dessen haben die Eltern 
grundsätzlich das Recht, dass ihr Kind mit Behinderung eine allgemeine Schule be
sucht. Die sonderpädagogische Unterstützung in einem inklusiven Schulsystem wird 
weiterentwickelt. Dies fügt sich in den grundsätzlichen Bildungs- und Erziehungsauf
trag der Schule ein, Schüler;nnen und Schüler nach ihren speziellen Bedürfnissen, 
Lernerfordernissen und Kompetenzen zu fördern. 

Schulische Bildungsangebote Gemeinsamen Lernens sind Gegenstand der Schul
entwicklungsplanung. Schulträger in Kreisen erhalten die Möglichkeit, gemeinsam 
auf die Fortführung aller ihrer Förderschulen mit den Förderschwerpunkten Lernen, 
Emotionale und soziale Entwicklung sowie Sprache zu verzichten; das gilt auch für 
kreisfreie Städte. 

Die Änderung des Landesbesoldungsgesetzes eröffnet Lehrkräften mit sonderpäda
gogischer Lehramtsbefähigung nun auch den Zugang zu Leitungsfunktionen an 
Grundschulen, Hauptschulen und Realschulen. 
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C Alternativen 

Keine. Dieses Gesetz setzt die Vorgaben der VN-Behindertenrechtskonvention zur 
schulischen Bildung um. 

o Kosten 

Zu Artikel 1 und 2 

Formen Gemeinsamen Lernens an allgemeinen Schulen werden bereits jetzt durch 
zusätzliche LehrersteIlen unterstützt. Dies soll auch künftig geschehen. Auch unab
hängig von der Gesetzesänderung wird sich die bereits bestehende Tendenz eines 
kontinuierlich steigenden Anteils der Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an son
derpädagogischer Unterstützung in allgemeinen Schulen und eines entsprechend 
sinkenden Anteils in Förderschulen fortsetzen. 

Derzeit lösen Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf un
abhängig von ihrem Förderort einen LehrersteIlenbedarf nach der Schüler/Lehrer
Relation ihres sonderpädagogischen Förderschwerpunkts aus. Sie werden nicht bei 
der Berechnung des LehrersteIlenbedarfs des Bildungsgangs der allgemeinen Schu
le berücksichtigt. 

Für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf an allgemeinen Schulen, die in Integrativen Lerngruppen zieldifferent 
unterrichtet werden, wird derzeit in der Regel ein Zuschlag von 0,1 LehrersteIlen je 
Schülerin und Schüler bereitgestellt. Dieser Gesetzentwurf sieht unter anderem vor, 
dass die Eltern die Rechte auf Gemeinsames Lernen für ihre Kinder geltend machen 
können, die ab dem Schuljahr 2014/2015 die Klasse 5 einer weiterführenden Schule 
besuchen werden. Integrative Lerngruppen dürfen letztmalig zum Schuljahr 
2013/2014 neu gebildet werden (Artikel 2 Absätze 1 und 3). Dies wird zu einem Leh
rerstellenmehrbedarf führen, der aus den so genannten demografischen Effekten 
finanziert werden wird (mit dem Haushaltsentwurf 2013 ist eine Erhöhung von 775 
auf 1.000 Stellen vorgesehen). 

Für den Gemeinsamen Unterricht in der Primarstufe werden derzeit pauschal 221 
zusätzliche LehrersteIlen bereitgestellt (mit dem Haushaltsentwurf 2013 ist eine Er
höhung auf 301 zusätzliche LehrersteIlen vorgesehen). 

Die Landesregierung strebt in Folge der Gesetzesänderung eine Änderung der Be
darfsermittlung (Verordnung zur Ausführung des § 93 Absatz 2 Schulgesetz BASS 
11-11 Nr. 1) an. Voraussichtlich ab dem Schuljahr 2014/15 sollen alle Schülerinnen 
und Schüler der allgemeinen Schulen - also auch die mit Bedarf an sonderpädago
gischer Unterstützung in allen Förderschwerpunkten - bei der Berechnung des Lehr
erstellen bedarfs mit der Relation des jeweiligen Bildungsgangs der allgemeinen 
Schule, die sie besuchen, berücksichtigt werden. In diesem Fall entstünde in den 
allgemeinen Schulen ein Lehrerstellenmehrbedarf durch die zusätzliche Berücksich
tigung der Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstüt
zung und für Formen innerer und äußerer Differenzierung. Die Ressourcen für die 
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sonderpädagogische Förderung sollen zusätzlich - für den Bereich der Lern- und 
Entwicklungsstörungen in Form von regionalen Stellenbudgets - bereitgestellt wer

den. 

Der jährliche Gesamtumfang des zusätzlichen LehrersteIlenbedarfs hängt ab vom 
Schulwahlverhalten der Eltern von Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonder
pädagogischer Unterstützung (Wahl der allgemeinen Schule oder der Förderschule) 
und von den im Anschluss noch im Einzelnen untergesetzlich festzulegenden Stan
dards bei der Bemessung des zusätzlich zum allgemeinen Bedarf entstehenden 
sonderpädagogischen Stellenbedarfs. Diese sollen sich am Status quo orientieren. 
Unter dieser Voraussetzung und bei einer angenommenen Inklusionsquote von 70 % 
bei den Lern- und EntwiCklungsstörungen und von 50 % bei den übrigen Förder
schwerpunkten (zusammen etwa 65 %) ergibt sich bei schrittweiser Anrechnung von 
bisherigen Mehrbedarfstatbeständen im Bereich der sonderpädagogischen Förde
rung gegenüber dem Haushalt 2012 bis zum Jahr 2017 voraussichtlich ein Mehrbe
darf von rund 1.800 Stellen (Berechnungsgrundlage: Amtliche Schuldaten 2011/12). 

Dieser ist im Wesentlichen durch die in 2013/14 noch zusätzlich benötigten Ressour
cen für Integrative Lerngruppen und für den Mehrbedarf für den Gemeinsamen Un
terricht in der Primarstufe sowie durch die ab dem Schuljahr 2014/15 beabsichtigte 
zusätzliche Berücksichtigung der Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpä
dagogischer Unterstützung bei der Berechnung des LehrersteIlenbedarfs der allge
meinen Schule begründet. 

Bis zum Endausbau im Schuljahr 2025/26 wird der Bedarf voraussichtlich schrittwei
se um weitere rund 450 Stellen auf insgesamt rund 2.250 Stellen ansteigen. 

Darüber hinaus beabsichtigt die Landesregierung, ein UnterstützungSbudget für die 
Schulen im Transformationsprozess bereit zu stellen, das bis 2015 schrittweise auf 
200 LehrersteIlen anwachsen und aus den demografischen Effekten finanziert wer

den soll. 

Die für vergleichbare öffentliche Schulen geltenden Regelungen sind wirkungsgleich 
auf die genehmigten Ersatzschulen zu übertragen. Hieraus resultierende Mehrbedar
fe der Ersatzschulträger sind nach Maßgabe der §§ 105 ff. SchulG zu refinanzieren. 
Unter der Annahme, dass der Inklusionsprozess an Ersatzschulen in gleichem Maße 
wie an öffentlichen Schulen verläuft, sind jährlich aufwachsende Mehrbelastungen zu 
erwarten, die im Jahr 2017 einen Betragvon rd. 9 Mio. € ausmachen. 

Die Verteilung der Schülerinnen und Schüler kann sich allerdings im Zuge des Inklu
sionsprozesses sowohl im Verhältnis öffentlicher Schulen zu Ersatzschulen als 
auch bei den Ersatzschulen selbst im Verhältnis von Förderschulen zu allgemeinen 
Schulen - noch erheblich verschieben. Daher kann der Anteil der für die Refinanzie
rung der privaten Ersatzschulen erforderlichen zusätzlichen Aufwendungen an den 
zusätzlichen Gesamtaufwendungen für den Inklusionsprozess vom derzeitigen Anteil 
der Schülerinnen und Schüler der privaten Ersatzschulen abweichen. 

Über die Finanzierung ist im Rahmen der Haushaltsaufstellungsverfahren zu ent
scheiden. 
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Der Inklusionsprozess wird in den kommenden Jahren mit begleitenden Fortbildun
gen, insbesondere für die Lehrkräfte an allgemeinen Schulen, unterstützt werden. 

Es zeichnet sich ein Mangel an Hochschulabsolventinnen und -absolventen beim 
Lehramt für sonderpädagogische Förderung bis zum Jahr 2020 ab. Dieser kann nicht 
durch Altbewerberinnen und -bewerber dieses Lehramts aufgefangen werden. Der 
Weg zu einem inklusiven Schulsystem darf aber nicht zu einem Abbau sonderpäda
gogischer Kompetenz innerhalb der Lehrerkollegien führen. Dazu sind die Ausbil
dungskapazitäten an den Hochschulen anzupassen. Zum Start des Ausbaus hat die 
Landesregierung in den Haushaltsplan 2013 Einzelplan 06 zusätzliche Mittel von 4,6 
Mio. € eingestellt. In den Folgejahren sollen diese zusätzlichen Mittel bis 2018 auf 
dann jährlich 21,16 Mio. € erhöht werden. 

In der Übergangsphase werden zur Schließung der Bewerberlücke zeitlich befristet 
Qualifikationsmaßnahmen angeboten, an deren Ende der Erwerb des Lehramtes für 
sonderpädagogische Förderung steht; hierfür wurden die rechtlichen Grundlagen 
durch das 8. Schulrechtsänderungsgesetz vom 13. November 2012 (GV. NRW. 2012 
S. 514) sowie die Verordnung zur berufsbegleitenden Ausbildung zum Erwerb des 
Lehramts für sonderpädagogische Förderung vom 20. Dezember 2012 (GV. I\IRW. 
2013 S. 4) geschaffen; bis 2019 werden dafür Mittel im Umfang von insgesamt 11,9 
Mio. € eingesetzt. Im Zuge dieser Qualifizierung, die am 1. Februar 2013 begonnen 
hat, werden in zehn Durchgängen insgesamt bis zu 2.500 Lehrkräfte ausgebildet 
werden. 

Darüber hinaus müssen neue Unterrichtsvorgaben für die verschiedenen Förder
schwerpunkte sowie Handreichungen für die Inklusion erarbeitet werden. Die hierfür 
notwendigen Ressourcen sind bereiten Mitteln zu entnehmen. 

Zu Artikel 3 

Keine. 

Zu Artikel 4 

Die in Artikel 4 vorgesehene wissenschaftliche Begleitung und Auswertung verur
sacht Kosten im üblichen Rahmen solcher Arbeiten. Hierfür stehen entsprechende 
Mittel im Haushalt (Kapitel 05 300 Titelgruppe 75) bereit. 

E Zuständigkeiten 

Zuständig ist das Ministerium für Schule und Weiterbildung, für Artikel 3 das Finanz
ministerium. Beteiligt sind der Geschäftsbereich der Ministerpräsidentin, das Ministe
rium für Inneres und Kommunales, das Finanzministerium, das Ministerium für Ar
beit, Integration und Soziales und das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und 
Forschung. 
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F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden 
und Gemeindeverbände 

1. Auswirkungen auf die Selbstverwaltung 

Die Aufgaben der Schulträger nach Artikel 8 Absatz 3 Satz 1 Landesverfassung (LV) 
und § 78 SchulG bleiben unverändert, ebenso die Regelungen über die Kostenträ
gerschaft in §§ 92 ff. SchulG. Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung werden sich 
die Schulträger nach wie vor mit dem weiteren Ausbau inklusiver Schulangebote be
fassen; die Einrichtung von Angeboten des Gemeinsamen Lernens bedarf weiterhin 
ihrer Zustimmung. 

2. Auswirkungen auf die Finanzlage der Gemeinden und Gemeindeverbände 

a) Auswirkungen nach dem Konnexitätsausführungsgesetz (KonnexAG) 

Der Gesetzentwurf führt nach dem derzeitigen Erkenntnisstand nicht zu einer 
Ausgleichspflicht des Landes gegenüber den Gemeinden und Gemeindeverbän
den im Sinne des KonnexAG. 

• 	 Dies ergibt sich zum einen aus dem Umstand, dass Nordrhein-Westfalen 
bereits eine langjährige Tradition Gemeinsamen Lernens von Schülerinnen 
und Schülern mit und ohne Behinderungen aufweist (siehe zuletzt § 20 
SchuIG). 

• 	 Zum anderen ist eine gesetzliche Regelung verbindlicher, den Vollzug prä
gender Anforderungen I Standards (etwa zur räumlichen Situation oder zu 
Assistenzpersonal) nicht vorgesehen. Eine solche Regelung wäre Jedoch 
die Voraussetzung für eine Aufgabenänderung im Sinne des KonnexAG. 

• 	 Schließlich können dem Land Verursachungsbeiträge Dritter nicht zuge
rechnet werden, zum Beispiel das Wahlverhalten der Eltern oder die Ent
scheidungen der Schulträger im Rahmen ihrer Schulentwicklungsplanung, 
zur Einrichtung von Angeboten Gemeinsamen Lernens und zur Errichtung 
von Schwerpunktschulen. 

Selbst wenn die These zuträfe, dass Inklusion zu steigenden Soziallasten führe, 
wäre dies ebenfalls nicht konnexitätsrelevant, weil es sich bei den Regelungen 
des SGB VIII und des SGB XII um eine bundesgesetzliche, dem Land im Sinne 
des KonnexAG nicht zuzurechnende Materie handelt. 

Die Kostentragungspflicht des Landes erstreckt sich nicht auf die (den Kommu
nen als Träger der Eingliederungshilfe obliegenden) Aufwendungen, die erforder
lich sind, damit einzelnen Schülerinnen und Schülern der Schulbesuch Überhaupt 
erst ermöglicht wird (§ 92 Absatz 1 Satz 2 SchuIG). 

Dies ergibt sich im Einzelnen aus Folgendem: 

Gemäß Artikel 8 Absatz 3 Satz 1 der Landesverfassung obliegt den Gemeinden 
und Gemeindeverbänden als Schulträger seit jeher die Verpflichtung, öffentliche 
Schulen zu errichten und zu unterhalten. Hinsichtlich des Gemeinsamen Lernens 
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stellt die Umsetzung der VN-BRK eine Fortschreibung der seit 1995 bestehenden 
Rechtslage dar. Es gibt bereits eine langjährige Tradition gemeinsamen Lernens. 
Bei dem Schritt von der Integration zur Inklusion geht es um eine pädagogische 
Veränderung des Unterrichts und eine zu verändernde innere Einstellung im Sin
ne einer Kultur des Behaltens, nicht aber um strukturelle Fragen. 

Die im Jahr 1994 beschlossenen "Empfehlungen der Kultusministerkonferenz zur 
sonderpädagogischen Förderung in den Schulen in der Bundesrepublik Deutsch
land" und die ebenfalls 1994 vorgenommene Ergänzung des Artikels 3 Grundge
setz (GG) um das Benachteiligungsverbot des Absatzes 3 Satz 2 mündeten be
reits 1995 in das Gesetz zur Weiterentwicklung der sonderpädagogischen Förde
rung (GV. NW. S. 376), in dem die Gleichrangigkeit und Gleichwertigkeit der un
terschiedlichen Förderorte verankert wurde. Seitdem ist der Zugang zur allgemei
nen Schule für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Un
terstützung rechtlich möglich. Diese Entwicklung wurde mit dem neuen Schulge
setz des Landes vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102) fortgesetzt: Gemein
sames Lernen ist heute in § 20 SchulG inhaltlich verankert. Dessen Absatz 1 stellt 
die allgemeinen Schulen als Orte der sonderpädagogischen Förderung an die 
erste Stelle. 

Nach § 79 SchulG und seinen Vorläufervorschriften sind die Schulträger verpflich
tet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Ge
bäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das 
für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der 
Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung 
zu stellen. Dies bleibt unverändert. 

Der Gesetzentwurf führt auch deswegen nicht zu einer wesentlichen Mehrbelas
tung der Gemeinden und Gemeindeverbände, weil es infolge dieses Änderungs
gesetzes nicht zu höheren Schülerzahlen kommen wird und weil Einschulungsal
ter und Schulbesuchszeit unverändert bleiben. 

Darüber hinaus haben auch der Zustimmungsvorbehalt des Schulträgers bei der 
bedarfsgerechten Ausweitung von Angeboten des Gemeinsamen Lernens und 
seine Gestaltungsspielräume bei der Schulentwicklungsplanung (einschließlich 
der Einrichtung von Schwerpunktschulen) sowie das elterliche Wahlrecht Einfluss 
auf die Aufgabenerfüllung. Durch diese Zuständigkeiten werden jedoch keine 
Aufgaben wahrgenommen, die dem Land als eigene Verursachungsbeiträge im 
Sinne des KonnexAG zugerechnet werden können. 

Außerdem gibt der Gesetzentwurf den Gemeinden und Gemeindeverbänden kei
ne verbindlichen Anforderungen für die Aufgabenerfüllung vor. Derartige Stan
dards werden nicht geregelt. Das Land macht weder für den Schulbereich im All
gemeinen noch speziell mit Blick auf den Ausbau des Gemeinsamen Lernens auf 
dem Weg zu einem inklusiven Schulsystem verbindliche Vorgaben zur Größe, zur 
baulichen Beschaffenheit oder zur Ausstattung von Schulen. Personelle Auswir
kungen sind für die Schulträger nicht zu erwarten, weil der Gesetzentwurf keine 
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Vorgaben für das von ihnen zu stellende Personal vorsieht. Etwaige Auswirkun
gen auf die Versorgung der Schulen mit Lehrpersonal tangieren nicht die Schul
träger, sondern fallen in den originären Verantwortungsbereich des Landes. 

Die - zudem bisher nicht belegte - These, dass in der Folge der Umsetzung der 
VN-BRK die kommunale Ebene mit steigenden Kosten für Integrationshelferinnen 
und -helfer und sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe nach Maßgabe des 
SGB VIII und XII konfrontiert wird, würde ebenfalls keine Ausgleichspflicht des 
Landes nach dem KormexAG begründen. 

In Nordrhein-Westfalen gehört es nicht zu den gesetZlichen Pflichtaufgaben der 
Schulträger, entsprechendes Assistenzpersonal in Schulen vorzuhalten. Gegen
stand der Lastenverteilung zwischen Land und Schulträgern sind seit jeher ledig
lich die Schulkosten, also die Kosten, die aus dem Betrieb der Einrichtung entste
hen. Diese Lastenverteilung (§ 92 SchulG) ist rechtlich nicht zu beanstanden. 
Kosten für Assistenzpersonal fallen nicht unter die Schulkosten, weil dieses Per
sonal dazu dient, einzelnen Schülerinnen und Schülern den Schulbesuch über
haupt erst zu ermöglichen. 

Von den Schulkosten sind zudem solche Kosten abzugrenzen, die von der Kran
ken- oder Pflegeversicherung zu tragen sind. So haben Versicherte der gesetzli
chen Krankenversicherung nach Maßgabe des § 33 SGB V grundsätzlich einen 
Anspruch auf Versorgung mit den Hilfsmitteln, die in Folge ihrer Behinderung zur 
Erfüllung der Schulpflicht erforderlich sind (z. B. speziell ausgestattete PC
Notebooks). Ausstattungen, die nur auf die besonderen Bedürfnisse einer einzel
nen Schülerin oder eines einzelnen Schülers zugeschnitten sind, obliegen nach 
der sozialgerichtlichen Rechtsprechung nicht dem Schulträger. Auch die in Schu
len erbrachten Leistungen der Pflege oder Krankenpflege gehen grundsätzlich zu 
Lasten der Kranken- oder Pflegeversicherung. 

Die dargestellte Rechtslage entspricht der seit jeher bestehenden schulfinanz
rechtlichen Tradition in Nordrhein-Westfalen und gilt unabhängig vom Ort der 
sonderpädagogischen Förderung. Diese schreibt der bereits 2005 in Kraft getre
tene § 92 Absatz 1 SchulG fort, wobei Satz 2 der Bestimmung lediglich der Klar
stellung dient. 

Bei den sozialgesetzlichen Vorschriften, die unter die Gesetzgebungskompetenz 
des Bundes fallen, hat das Land keine Gestaltungsspielräume, so dass es hin
sichtlich dieser Vorschriften bereits aus Rechtsgründen an einer den Landesge
setzgeber treffenden konnexitätsrelevanten Zurechenbarkeit fehlt. 

Im Übrigen lassen die verfügbaren Erkenntnisse derzeit eine hinreichend belast
bare Aussage darüber, ob und gegebenenfalls inwieweit die Einführung der inklu
siven Schulbildung zu einer im Sinne des KonnexAG relevanten, d. h. wesentli
chen finanziellen Belastung der Gemeinden und Gemeindeverbände führt, nicht 
zu. Weder stehen dem Land entsprechende Daten zur Verfügung noch haben die 
Kommunalen Spitzenverbände solche vorgelegt. Eine tragfähige Datenlage lässt 
sich dazu gegenwärtig auch nicht herstellen. Die fraglichen Kosten sind nicht 
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prognostizierbar, weil sie maßgeblich von den Entscheidungen des Schulträgers 
beim Ausbau von Angeboten Gemeinsamen Lernens und der Ausübung des el
terlichen Wahlrechts abhängen. 

b) Sonstige Auswirkungen 

Wie bereits unter a) dargelegt, wird es infolge dieses Änderungsgesetzes nicht zu 
insgesamt höheren Schülerzahlen kommen. Verändern wird sich voraussichtlich 
jedoch die Verteilung der Schülerinnen und Schüler auf die Orte der sonderpäda
gogisehen Förderung. Sie ist im Einzelnen nicht prognostizierbar, weil sie maß
geblich von den Entscheidungen der Schulträger beim Ausbau von Angeboten 
Gemeinsamen Lernens und dem elterlichen Wahlrecht abhängt. Wenngleich es 
infolge der Veränderungen der Schülerströme zu gewissen Belastungen einiger 
und Entlastungen anderer Schulträger kommen mag, kann dies nicht dazu führen, 
das für die Kostentragung maßgebliche Schulträgerprinzip in Frage zu stellen, 
weil es sich systemkonform auf die Kosten bezieht, die für den Träger aus dem 
Betrieb der Einrichtungen Schule resultieren. 

Ein interkommunaler Finanzausgleich ist im Rahmen des Schulgesetzes nicht in
tendiert, nachdem die in § 98 des Schulgesetzentwurfs von 2004 (L T-Drs. 
13/5394) ursprünglich vorgesehene Gastschülerpauschale von Seiten der Kom
munalen Spitzenverbände abgelehnt worden war. 

Sollte es durch die inklusive Beschulung zu wesentlichen Veränderungen bei den 
Lasten der Schulträger untereinander kommen, wäre zu prüfen, inwieweit diese 
im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs über das Gemeindefinanzie
rungsgesetz berücksichtigt werden können. Anhand der derzeit maßgeblichen 
Daten lässt sich jedoch keine Signifikanz von Schülerinnen und Schülern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf auf die Entwicklung des Zuschussbedarfs 
feststellen. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in den kom
menden Jahren aufgrund der dann geltenden Datengrundlagen andere Erkennt
nisse ergeben. 

Die neue Verteilung der Schülerinnen und Schüler auf Schulstandorte, die in fi
nanzieller Hinsicht insbesondere die Bereiche der Schülerfahrkosten und der 
Lernmittel betreffen, wird grundsätzlich nicht zu einer Veränderung der der Schü
lerin oder dem Schüler zuzurechnenden individuellen Kosten führen. 

Die vom Schulträger getroffene Entscheidung über die wirtschaftlichste Art der 
Beförderung zur Schule muss für die Schülerin oder den Schüler auch zumutbar 
sein. Diese individuelle Prüfung der Zumutbarkeit ist nicht vom Förderort abhän
gig. 

Die Durchschnittsbeträge für die Beschaffung von Lernmitteln nach der Verord
nung zu § 96 Abs. 5 SchulG (BASS 16-01 Nr. 1) sind für Schülerinnen und Schü
ler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung in der Regel unabhängig 
vom Förderort identisch. 
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3. 	 Ergebnis der Beteiligung der Kommunalen Spitzenverbände nach dem Konnexi
tätsausführungsgesetz 

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung hat den Kommunalen Spitzenver
bänden in einem Beteiligungsverfahren gemäß § 1 Absatz 2 und § 7 Absatz 2 
KonnexAG die Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Im Rahmen ihrer Stel
lungnahme haben die Kommunalen Spitzenverbände dargelegt, ihrer Ansicht 
nach führe der Gesetzentwurf anders als vom Land angenommen zu einer kon
nexitätsrelevanten Übertragung einer neuen Aufgabe bzw. wesentlichen Ände
rung einer bereits bestehenden Aufgabe und in der Folge zu einer wesentlichen, 
vom Land finanziell auszugleichenden Mehrbelastung der Gemeinden und Ge
meindeverbände im Sinne des KonnexAG. 

Im Weiteren hat es mehrere Gespräche zwischen der Landesregierung und den 
Kommunalen Spitzenverbänden gegeben, in denen allerdings keine einvernehm
liche Beurteilung der Konnexitätsrelevanz des Gesetzentwurfs sowie seiner finan
ziellen Folgen für die Gemeinden und Gemeindeverbände erreicht werden konn
te. 

Festzuhalten ist insoweit aber, dass die für eine Kostenfolgeabschätzung erfor
derlichen Daten dem Land im Rahmen vorhandener Statistiken nicht zur Verfü
gung stehen und auch von den Kommunalen Spitzenverbänden nicht zur Verfü
gung gestellt werden konnten. Weitergehende Datenerhebungen des Landes sind 
nach geltendem Recht nicht statthaft. 

G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 

Keine. 

H Geschlechterdifferenzierte Folgenabschätzung 

Schülerinnen und Schüler sind in unterschiedlichem Umfang betroffen: Von den 
130.877 Schülerinnen und Schülern öffentlicher und privater Schulen mit sonderpä
dagogischem Förderbedarf entfallen im Schuljahr 2012/2013 65,2 % auf Schüler und 
34,8 % auf Schülerinnen. 

Was die Zuweisung von Stellen für die sonderpädagogische Förderung angeht, un
terscheidet weder das geltende Recht noch dieser Gesetzentwurf nach dem Ge
schlecht. 

, Befristung 

Die Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention vom 13. Dezember 2006 durch 
Artikel 1 und 2 dieses Gesetzes wird wissenschaftlich begleitet und ausgewertet. Das 
Gesetz sieht hierzu eine Berichtspflicht des Ministeriums gegenüber dem Landtag bis 
zum 31. Dezember 2018 vor. 
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Erstes Gesetz zur Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention in den 
Schulen (9. Schulrechtsänderungsgesetz) 

Artikel 1 

Änderung des Schulgesetzes NRW 


Das Schulgesetz NRW vom 15. Februar 2005 (GV.NRW. S. 102), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzeses vom 13. November 2012 (GV.NRW. S. 514), wird wie 
folgt geändert: 

1. 	 § 2 wird wie folgt geändert: 

a) 	Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt: 

,,(5) Die Schule fördert die vorurteilsfreie Begegnung von Menschen mit und 
ohne Behinderung. In der Schule werden sie in der Regel gemeinsam unter
richtet und erzogen (inklusive Bildung). Schülerinnen und Schüler, die auf 
sonderpädagogische Unterstützung angewiesen sind, werden nach ihrem in
dividuellen Bedarf besonders gefördert, um ihnen ein möglichst hohes Maß an 
schulischer und beruflicher Eingliederung, gesellschaftlicher Teilhabe und 
selbstständiger Lebensgestaltung zu ermöglichen." 

b) 	 Die bisherigen Absätze 5 bis 8 werden die Absätze 6 bis 9. 

c) 	 Der bisherige Absatz 9 wird aufgehoben. 

2. 	 In § 6 Absatz 6 Satz 2 werden nach dem Wort "anzugeben" ein Komma und die 
Wörter "bei Förderschulen der Förderschwerpunkt, in dem sie vorrangig unterrich
ten" eingefügt. 

3. 	 Dem § 12 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

,,(4) Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung, 
die nicht nach den Unterrichtsvorgaben der allgemeinen Schulen unterrichtet 
werden (zieldifferent), werden zu eigenen Abschlüssen geführt (§ 19 Absatz 4 )." 

4. 	§ 19 wird wie folgt geändert: 

a) 	 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

"(1) Schülerinnen und Schüler, die auf Grund einer Behinderung oder wegen 
einer Lern- oder Entwicklungsstörung besondere Unterstützung benötigen, 
werden nach ihrem individuellen Bedarf sonderpädagogisch gefördert." 

b) 	 Nach Absatz 1 werden folgende Absätze 2 bis 4 eingefügt: 

,,(2) Die sonderpädagogische Förderung umfasst die Förderschwerpunkte 

1. 	 Lernen, 
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2. 	 Sprache, 

3. 	 Emotionale und soziale Entwicklung, 

4. 	 Hören und Kommunikation, 

5. 	 Sehen, 

6. 	 Geistige Entwicklung und 

7. 	 Körperliche und motorische Entwicklung. 

(3) Die sonderpädagogische Förderung hat im Rahmen des Bildungs- und Er
ziehungsauftrags der Schulen das Ziel, die Schülerinnen und Schüler mit Be
darf an sonderpädagogischer Unterstützung zu den Abschlüssen zu führen, 
die dieses Gesetz vorsieht (zielgleich). Für den Unterricht gelten grundsätzlich 
die Unterrichtsvorgaben (§ 29) für die allgemeine Schule sowie die Richtlinien 
für die einzelnen Förderschwerpunkte. 

(4) Im Förderschwerpunkt Lernen und im Förderschwerpunkt Geistige Ent
wicklung werden die Schülerinnen und Schüler zu eigenen Abschlüssen ge
führt (§ 12 Absatz 4). Dies gilt auch für Schülerinnen und Schüler, bei denen 
daneben weitere Förderschwerpunkte festgestellt sind. Im Förderschwerpunkt 
Lernen ist der Erwerb eines dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Ab
schlusses möglich." 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 5 und wie folgt gefasst: 

,,(5) Auf Antrag der Eltern entscheidet die Schulaufsichtsbehörde über den 
Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung und die Förderschwerpunkte. 
Vorher holt sie ein sonderpädagogisches Gutachten sowie, sofern erforderlich, 
ein medizinisches Gutachten der unteren Gesundheitsbehörde ein und betei
ligt die Eltern. Besteht ein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung, 
schlägt sie den Eltern mit Zustimmung des Schulträgers mindestens eine all
gemeine Schule vor, an der ein Angebot zum Gemeinsamen Lernen einge
richtet ist. § 20 Absätze 4 und 5 bleiben unberührt." 

d) Nach Absatz 5 werden folgende Absätze 6 und 7 eingefügt: 

,,(6) Die Schulaufsichtsbehörde berät die Eltern und informiert sie über weitere 
Beratungsangebote . 

(7) In Ausnahmefällen kann eine allgemeine Schule den Antrag nach Absatz 5 
stellen, insbesondere 

1. 	wenn eine Schülerin oder ein Schüler nicht zielgleich unterrichtet wer
den kann oder 

2. 	bei einem vermuteten Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung 
im Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung, der mit ei
ner Selbst- oder Fremdgefährdung einhergeht. 
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Bei einem vermuteten Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im För
derschwerpunkt Lernen kann die allgemeine Schule den Antrag in der Regel 
erst stellen, wenn eine Schülerin oder ein Schüler die Schuleingangsphase 
der Grundschule im dritten Jahr besucht; nach dem Ende der Klasse 6 ist ein 
Antrag nicht mehr möglich." 

e) 	 Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 8 und wie folgt gefasst: 

,,(8) Das Ministerium bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
für Schulen zuständigen Landtagsausschusses die Voraussetzungen und das 
Verfahren zur Feststellung des Bedarfs an sonderpädagogischer Unterstüt
zung sowie zur Festlegung der Förderschwerpunkte und Benennung geeigne
ter Schulen einschließlich der Beteiligung der Eltern und die Vergabe der Ab
schlüsse nach Maßgabe des Absatzes 4." 

f) 	 Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 9. 

g) 	 Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 10 und in Satz 2 werden die Wörter ", in 
einem Sonderkindergarten oder in einem allgemeinen Kindergarten mit son
derpädagogischer" durch die Wörter "oder in einer Kindertageseinrichtung mit" 
ersetzt. 

5. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) 	Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aal 	 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

,,1. die allgemeinen Schulen (allgemein bildende Schulen und Berufskol
legs),". 

bb) 	 In Nummer 2 wird dem Wort "Förderschulen" das Wort "die" vorange
stellt. 

cc) 	 Nummer 3 wird aufgehoben. 

dd) 	 Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 3 und dem Wort "Schulen" wird 
das Wort "die" vorangestellt. 

b) Absatz 2 wird durch die folgenden Absätze 2 bis 6 ersetzt: 

,,(2) Sonderpädagogische Förderung findet in der Regel in der allgemeinen 
Schule statt. Die Eltern können abweichend hiervon die Förderschule wählen. 

(3) In der allgemeinen Schule wird der Unterricht als Gemeinsames Lernen für 
Schülerinnen und Schüler mit und ohne Bedarf an sonderpädagogischer Un
terstützung im Klassenverband oder in der Lerngruppe erteilt. Er erstreckt sich 
auf alle Unterrichtsvorgaben nach § 19 Absätze 3 und 4. Hierbei sind Formen 
innerer und äußerer Differenzierung möglich. Dies gilt auch für die Schülerin
nen und Schüler, die zieldifferent unterrichtet werden. 
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(4) In besonderen Ausnahmefällen kann die Schulaufsichtsbehörde abwei
chend von der Wahl der Eltern die allgemeine Schule anstelle der Förderschu
le oder die Förderschule anstelle der allgemeinen Schule als Förderort be
stimmen. Dies setzt voraus, dass die personellen und sächlichen Vorausset
zungen am gewählten Förderort nicht erfüllt sind und auch nicht mit vertretba
rem Aufwand erfüllt werden können. Die Schulaufsichtsbehörde legt die Grün
de dar und gibt den Eltern die Gelegenheit, sich zu der beabsichtigten Ent
scheidung zu äußern. Gleichzeitig informiert sie über weitere Beratungsange
bote. 

(5) Die Schulaufsichtsbehörde richtet Gemeinsames Lernen mit Zustimmung 
des Schulträgers an einer allgemeinen Schule ein, es sei denn, die Schule ist 
dafür personell und sächlich nicht ausgestattet und kann auch nicht mit ver
tretbarem Aufwand dafür ausgestattet werden. 

(6) Auf dem Weg zu einem inklusiven Schulangebot können Schulträger mit 
Zustimmung der oberen Schulaufsichtsbehörde allgemeine Schulen als 
Schwerpunktschulen bestimmen. Eine solche Schule umfasst über die För
derschwerpunkte Lernen, Sprache sowie Emotionale und soziale Entwicklung 
hinaus weitere Förderschwerpunkte, mindestens aber einen weiteren Förder
schwerpunkt. Die Schwerpunktschule unterstützt andere Schulen im Rahmen 
der Zusammenarbeit nach § 4." 

c) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden aufgehoben. 

d) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 7 und die Sätze 2 bis 4 werden aufgeho
ben. 

e} Die bisherigen Absätze 6 bis 8 werden aufgehoben. 

6. § 37 wird wie folgt geändert: 

a} Absatz 3 wird aufgehoben. 

b} Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

"Kinder und Jugendliche mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung 
können, wenn das Bildungsziel in anderer Weise nicht erreicht werden kann 
und Hilfen nach dem Achten Buch des Sozialgesetzbuches erforderlich sind, 
auf Vorschlag des Jugendamtes und mit Zustimmung der Eltern durch die 
Schulaufsichtsbehörde auch in Einrichtungen der Jugendhilfe untergebracht 
werden, um dort ihre Schulpflicht zu erfüllen." 

7. § 40 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

,,2. während des Grundwehrdienstes, des Zivildienstes oder eines Bun
desfreiwilligendienstes,". 
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bb) 	 In Nummer 3 werden die Wörter "wenn der Träger der Einrichtung einen 
hinreichenden Unterricht erteilt" durch die Wörter "das nach den hierfür 
maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen abgeleistet wird" ersetzt. 

cc) 	 In Nummer 4 werden die Wörter "wenn der Dienstherr in eigenen Einrich
tungen einen hinreichenden Unterricht erteilt," gestrichen. 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter "' die auch in einer Förderschule nach 
Ausschöpfen aller Fördermöglichkeiten" durch die Wörter '" die selbst nach 
Ausschöpfen aller Möglichkeiten sonderpädagogischer Unterstützung" ersetzt. 

8. 	 § 46 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 

,,(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann im Einvernehmen mit dem 
Schulträger die Zahl der in die Klasse 5 einer Schule der Sekundarstufe I oder 
mit Sekundarstufe I aufzunehmenden Schülerinnen und Schüler begrenzen, 
wenn 

1. 	 ein Angebot für Gemeinsames Lernen (§ 20 Absatz 2) eingerichtet wird, 

2. 	 rechnerisch pro Parallelklasse mindestens zwei Schülerinnen und Schüler 
mit festgestelltem sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf aufge
nommen werden und 

3. 	 im Durchschnitt aller Parallelklassen der jeweilige Klassenfrequenzricht
wert nach der Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz 
nicht unterschritten wird. 

Die Vorschriften zu den Klassengrößen der Verordnung zur Ausführung des 
§ 93 Abs. 2 Schulgesetz bleiben unberührt." 

b) 	 Die bisherigen Absätze 4 bis 8 werden Absätze 5 bis 9. 

9. 	 § 65 Absatz 2 Nummer 8 wird wie folgt gefasst: 

,,8. Vorschlag der Schule zur Einrichtung des Gemeinsamen Lernens (§ 20 Ab
satz 2),". 

1 O.ln § 76 Nummer 8 werden die Wörter "Gemeinsamen Unterrichts" durch die Wör
ter "Gemeinsamen Lernens" ersetzt. 

11.ln § 77 Absatz 3 Nummer 5 werden die Wörter "die Vereinigung der Industrie- und 
Handelskammern des Landes" durch die Wörter "der Zusammenschluss der In
dustrie- und Handelskammern in" ersetzt. 

12. § 80 wird wie folgt geändert: 

a) 	 In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort "gleichmäßigen" ein Komma und 
das Wort "inklusiven" eingefügt. 
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b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) 	 In Satz 1 werden nach dem Wort "Schularten" die Wörter "einschließlich 
allgemeiner Schulen als Orte des Gemeinsamen Lernens (§ 20 Absatz 
2)" eingefügt. 

bb) 	 In Satz 2 werden nach dem Wort "vielfältiges" ein Komma und das Wort 
"inklusives" eingefügt. 

c) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) 	 In Nummer 1 werden nach dem Wort "Schularten," die Wörter "Orte des 
Gemeinsamen Lernens," eingefügt. 

bb) 	 In Nummern 2 und 3 werden jeweils nach dem Wort "Schularten" ein 
Komma und die Wörter "Orten des Gemeinsamen Lernens" eingefügt. 

13.ln § 84 Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe ,,§ 46 Absatz 4 und 5" durch die Angabe 
,,§ 46 Absätze 5 und 6" ersetzt. 

14.§ 132 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

,,§132 

Übergangsvorschriften, Öffnungsklausel" . 

b) Die Absätze 1 bis 3 werden wie folgt gefasst: 

,,(1) Kreise und kreisangehörige Gemeinden als Schulträger können im Gebiet 
eines Kreises mit Genehmigung der oberen Schulaufsichtsbehörde vereinba
ren, ihre Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen, mit dem Förder
schwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung und mit dem Förderschwer
punkt Sprache auch dann aufzulösen, wenn sie die in der Verordnung über 
die Mindestgrößen von Förderschulen bestimmten Schülerzahlen erreichen. 
Dabei muss gewährleistet sein, dass allein die allgemeine Schule Ort der son
derpädagogischen Förderung ist; § 20 Absätze 2 und 4 und § 78 Absatz 4 
sind in diesem Fall nicht anwendbar. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend 
für kreisfreie Städte als Schulträger. Die Rechtsstellung der Schulen in freier 
Trägerschaft bleibt unberührt. 

(2) Auf Antrag eines Schulträgers kann die obere Schulaufsichtsbehörde die 
Auflösung aller Förderschulen eines oder mehrerer der unter Absatz 1 ge
nannten Förderschwerpunkte zugunsten eines inklusiven Schulangebots ge
nehmigen. Absatz 1 Satz 2 gilt auch in diesem Fall. § 78 Absätze 1 bis 3 blei
ben unberührt. 

(3) Für Schülerinnen und Schüler mit einem besonders ausgeprägten, umfas
senden Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt 
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Emotionale und soziale Entwicklung können öffentliche und freie Schulträger 
in den Fällen 

1. des Absatzes 1 oder 

2. des Absatzes 2 bei Auflösung der Förderschulen mit dem Förderschwer
punkt Emotionale und soziale Entwicklung 

mit Genehmigung der oberen Schulaufsichtsbehörde einen schulischen Lern
ort einrichten. Dieser kann als Teil einer allgemeinen Schule oder als Förder
schule geführt werden. Darin werden Schülerinnen und Schüler befristet mit 
dem Ziel unterrichtet und erzogen, sie auf die baldige Rückkehr in den Unter
richt ihrer allgemeinen Schule vorzubereiten. Die Kinder und Jugendlichen 
bleiben Schülerinnen und Schüler der allgemeinen Schule." 

c) Die bisherigen Absätze 4 bis 6 werden aufgehoben. 

d) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 4. 

e) Die bisherigen Absätze 8 und 9 werden aufgehoben. 

Artikel 2 
Übergangsvorschriften 

(1) Die Regelungen in § 19 Absatz 5 Satz 3 des Schulgesetzes NRW finden nach 
Maßgabe dieses Gesetzes erstmals Anwendung 

1. zum Schuljahr 2014/2015 für Schülerinnen und Schüler, bei denen erstmals ein 
Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung festgestellt wurde oder die eine För
derschule besuchen und in die Klasse 5 einer weiterführenden Schule oder die Ein
gangsklasse einer gymnasialen Oberstufe wechseln wollen; zum Schuljahr 
2015/2016 und zu den darauf folgenden Schuljahren gelten diese Bestimmungen 
auch für Schülerinnen und Schüler der jeweils nächsthöheren Klasse, 

2. zum Schuljahr 2016/2017 für Schülerinnen und Schüler der Eingangsklasse eines 
Berufskollegs; zum Schuljahr 2017/2018 und den darauf folgenden Schuljahren gilt 
dies auch für die Schülerinnen und Schüler der jeweils nächsthöheren Klasse. 

(2) Der Schulversuch "Ausbau von Förderschulen zu Kompetenzzentren für sonder
pädagogische Förderung gemäß § 20 Absatz 5 Schulgesetz NRW" endet mit Ablauf 
des Schuljahres 2013/2014. Die daran beteiligten Förderschulen werden als Förder
schulen fortgeführt. 

(3) Integrative Lerngruppen gemäß § 20 Absatz 8 des Schulgesetzes NRW vom 15. 
Februar 2005 (GV.NRW. S. 102). zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
13. November 2012 (GV.NRW. S. 514). können letztmalig zum Schuljahr 2013/2014 
gebildet werden. Danach können sie auslaufend fortgeführt werden. 
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Artikel 3 
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 

Die Anlage 1 des Landesbesoldungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 17. Februar 2005 (GV.NRW. S. 154), zuletzt geändert durch ... ???, wird wie 
folgt geändert: 

Nach Nummer 1.11 1 der Vorbemerkungen zu den Landesbesoldungsordnungen wird 
folgende Nummer angefügt: 

,,1.12 Die zur Schulleitung gehörenden Ämter an Grundschulen, Hauptschulen und 
Realschulen können auch Lehrkräften mit der Befähigung zum Lehramt für sonder
pädagogische Förderung, zum Lehramt für Sonderpädagogik oder zum Lehramt an 
Sonderschulen verliehen werden." 

Artikel 4 
Inkrafttreten, Berichtspflicht 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Die Umsetzung der VN
Behindertenrechtskonvention vom 13. Dezember 2006 durch Artikel 1 und 2 wird 
wissenschaftlich begleitet und ausgewertet. Das Ministerium berichtet namens der 
Landesregierung dem Landtag darüber bis zum 31. Dezember 2018. Der Bericht er
streckt sich auch auf die Veränderung des regionalen Schulangebots (allgemeine 
Schulen als Orte der sonderpädagogischen Förderung, Schwerpunktschulen, För
derschulen), die Inanspruchnahme der Öffnungsklausel gemäß § 132 Absätze 1 bis 
3 Schulgesetz NRW und auf die Ausnahmeentscheidungen gemäß § 20 Absätze 4 
und 5 Schulgesetz NRW. Die Kommunalen Spitzenverbände sind an der Erstellung 
des Berichts zu beteiligen. 

Die Nummerierung berücksichtigt bereits eine Änderung der Landesbesoldungsordnungen durch 

Gesetz vom ##.####.## (GV. NRW. S. ###). 
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Begründung: 

Allgemeiner Teil 

I. Anlass 

Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Be
hinderungen vom 13. Dezember 2006 (Behindertenrechtskonvention - VN-BRK) ist 
aufgrund der Ratifizierung durch Deutschland im Jahre 2009 für Bund, Länder und 
Gemeinden völkerrechtlich verbindlich. 

Zentrales Anliegen des Übereinkommens in der Bildung ist aus der Sicht der Länder, 
Kinder und Jugendliche mit Behinderungen in das allgemeine Bildungssystem einzu
beziehen und damit auch das gemeinsame zielgleiche oder zieldifferente Lernen von 
Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderungen in der allgemeinen Schule. 
Allgemeine Schulen sind die allgemein bildenden und die berufsbildenden Schulen 
ohne Förderschulen oder Förderzentren (vgl. den Beschluss der Kultusministerkonfe
renz vom 18. November 2010). 

Die Verpflichtungen aus dem Übereinkommen unterliegen dem Vorbehalt der pro
gressiven Realisierung (Artikel 4 Abs. 2 VN-BRK). Die notwendigen Änderungen 
können nicht innerhalb eines kurzen Zeitraums erreicht werden und es besteht eine 
Konkurrenz zu den anderen gleichrangigen staatlichen Aufgaben. 

Es obliegt dem Land Nordrhein-Westfalen aufgrund seiner Gesetzgebungskompe
tenz für das Schulwesen, die in Artikel 24 VN-BRK enthaltenen vertraglichen Best
immungen zur inklusiven Bildung in Landesrecht zu transformieren. Hierzu hat sich 
der Landtag in seinem Beschluss "UN-Konvention zur Inklusion in der Schule umset
zen" vom 1. Dezember 2010 (LT-Drs. 15/680) bekannt. Die allgemeine Schule soll 
auch für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen der "Regelförderort" sein; EI
tern sollen für ihre Kinder aber alternativ die Förderschule wählen können. Aus die
sem Beschluss folgt, dass Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen grundsätz
lich nicht gegen den Elternwillen auf Förderschulen verwiesen werden dürfen. 

In seinem weiteren Beschluss "Zusammen lernen - zusammenwachsen, Eckpunkte 
für den Weg zur inklusiven Schule in NRW" vom 4. Juli 2012 (LT-Drs. 16/118) hat der 
Landtag die Landesregierung gebeten, zeitnah einen Gesetzentwurf vorzulegen. 

Gegenüber der bisherigen Rechtslage wird das Gemeinsame Lernen von Schülerin
nen und Schülern mit und ohne Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung zum 
gesetzlichen Regelfal!. Die Eltern müssen nicht länger die Teilnahme eines Kindes 
mit festgestelltem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung an einer allgemei
nen Schule eigens beantragen. Die Schulaufsicht benennt in Abstimmung mit dem 
Schulträger allgemeine Schulen, die dafür personell und sächlich ausgestattet sind. 

Die Entscheidung über einen zieldifferenten Bildungsgang trifft die Schulaufsichtsbe
hörde, im Förderschwerpunkt Lernen in der Regel frühestens im dritten Jahr der 
Schuleingangsphase. Auch bis dahin werden die Schülerinnen und die Schüler ent
sprechend ihrer individuellen und sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfe ge
fördert. 
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Im Schuljahr 2012/13 besuchen 93.785 Schülerinnen und Schüler mit sonderpäda
gogischem Förderbedarf die öffentlichen und die privaten Förderschulen. Hinzu ka
men 2.544 Schülerinnen und Schüler der Schulen für Kranke und 2.159 Schülerin
nen und Schüler an den Freien Waldorfschulen und den Freien Waldorfförderschu
len. 32.389 Schülerinnen und Schüler wurden an allgemeinen Schulen unterrichtet. 
Die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbe
darf an öffentlichen und privaten Schulen entsprach einem Anteil von 4,8 % aller 
Schülerinnen und Schüler; im Jahre 1991 waren dies noch 3,1 %. 

Im Schuljahr 2012/13 beträgt die Integrationsquote (Anteil der Schülerinnen und 
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die allgemeine öffentliche und pri
vate Schulen besuchen) in der Primarstufe 33,6 % (Schuljahr 2008/09: 20,3 %) und 
in öffentlichen Schulen der Sekundarstufe I 18,4 % (Schuljahr 2008/09: 8,1 %). 

11. 	 Lösung 

Der Entwurf des Änderungsgesetzes folgt den genannten Beschlüssen des Land
tags, den darin formulierten Zielen und den an die Landesregierung gerichteten Auf
forderungen, soweit es dazu gesetzlicher Änderungen im Schulgesetz bedarf. 

Außerdem folgt der Gesetzentwurf dem Konsens unter den Ländern, wie er in fol
genden Beschlüssen der Kultusministerkonferenz seinen Ausdruck gefunden hat: 

• 	 "Pädagogische und rechtliche Aspekte der Umsetzung des Übereinkommens 
der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Men
schen mit Behinderungen (Behindertenrechtskonvention - VN-BRK) in der 
schulischen Bildung" vom 18. November 2010, 

• 	 Inklusive Bildung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in Schu
len vom 20. Oktober 2011. 

Nordrhein-Westfalen hat diese Beschlüsse maßgeblich beeinflusst. Die Landesregie
rung misst einem abgestimmten Vorgehen der Länder in Grundfragen der sonderpä
dagogischen Förderung einen großen Wert bei. 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat eine langjährige Tradition Gemeinsamen Ler
nens, die es nunmehr unter der Geltung der VN-BRK fortzuschreiben gilt. 

Entscheidende Impulse für eine personen bezogene, individualisierende Sichtweise, 
bei der sonderpädagogische Förderung und integrative Bildung Vorrang vor einer 
institutionsbezogenen Förderung haben, lieferten zunächst die "Empfehlungen der 
Kultusministerkonferenz zur sonderpädagogischen Förderung in den Schulen in der 
Bundesrepublik Deutschland" aus dem Jahr 1994 und das ebenfalls 1994 in das 
Grundgesetz aufgenommene Benachteiligungsverbot in Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 

GG. 

Dadurch wurden in den Ländern Entwicklungen in Gang gesetzt, die den Abbau von 
Barrieren und die gleichberechtigte Teilhabe junger Menschen zum Ziel haben. Ins
gesamt wurde damit auch die allgemeine Schule als Ort sonderpädagogischer För
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derung bestimmt und zugleich die Subsidiarität sonderpädagogischer Förderung be
tont. Der Landesgesetzgeber in Nordrhein-Westfalen hat bereits mit dem Gesetz zur 
Weiterentwicklung der sonderpädagogischen Förderung vom 24. April 1995 
(GV.NRW. S. 376) die Gleichwertigkeit der Förderorte dadurch zum Ausdruck ge
bracht, dass Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung ihre Schulpflicht ent
weder durch den Besuch einer allgemeinen Schule oder durch den Besuch einer 
(damals noch so genannten) Sonderschule erfüllen konnten. Auch im Schulgesetz 
vom 15. Februar 2005 (GV.NRW S. 102) bringen die Bestimmungen in § 2 Absatz 9 
und § 20 Absatz 1 die Gleichwertigkeit der Förderorte "allgemeine Schule" einerseits 
und "Förderschule" andererseits zum Ausdruck, wobei die Einrichtung von Gemein
samem Unterricht ausdrücklich die Zustimmung des Schulträgers voraussetzt. 

Gemeinsames Lernen ist bereits heute in § 20 SchulG inhaltlich verankert. Dessen 
Absatz 1 stellt die allgemeinen Schulen als Orte der sonderpädagogischen Förde
rung an die erste Stelle. Der hier vorgestellte Gesetzentwurf schreibt diese Rechtsla
ge im Lichte der VN-BRK fort. 

Das Angebot für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Un
terstützung, anstelle einer allgemeinen Schule eine Förderschule zu besuchen, bleibt 
einstweilen bestehen. Mittelfristig kann sich die Zahl der Förderschulen in dem glei
chen Maß verringern, wie der Ausbau von Angeboten des Gemeinsamen Lernens zu 
einem inklusiven Schulsystem führt. Die Geschwindigkeit, mit der sich diese Entwick
lung vollzieht, hängt im Wesentlichen davon ab, welche Schulangebote die Schulträ
ger einrichten und von den Eltern der Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen 
gewünscht werden. Die Eltern entscheiden dabei im Rahmen ihres natürlichen 
Rechts, die Erziehung und Bildung ihrer Kinder zu bestimmen (Artikel 8 Absatz 1 
Satz 2 der Landesverfassung). 

Gemeinsames Lernen von Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädago
gischen Unterstützungsbedarf soll in den kommenden Jahren stetig ausgebaut wer
den. Der Weg dahin ist in den verschiedenen Regionen des Landes, aber auch in 
den Schulstufen unterschiedlich weit. Er wird nahezu überall über sogenannte "Vor
reiterschulen" vollzogen werden, denen andere Schulen folgen. Auch hier soll ein 
einmal eingerichtetes Angebot nicht statisch bleiben, sondern dem Bedarf und der 
Zielsetzung eines inklusiven Schulsystems entsprechend schrittweise ausgebaut 
werden. 

Artikel 4 belegt, dass dieser Gesetzentwurf ein weiterer Schritt auf dem Weg zu ei
nem inklusiven Schulwesen ist. Er gibt der Landesregierung auf, den Prozess wis
senschaftlich zu begleiten, die Wirkungen von Artikel 1 und 2 dieses Gesetzes zu 
überprüfen und dem Landtag bis zum 31. Dezember 2018 darüber zu berichten. Bei 
der Erstellung des Berichts sind die Kommunalen Spitzenverbände zu beteiligen. Die 
Ergebnisse der Transformation sollen einem Monitoring unterzogen und für die Wei
terentwicklung des Schulwesens genutzt werden. 
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Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 Nr. 1 (§ 2) 

Zu Absatz 5 

Sätze 1 und 2 

Der gesetzliche Bildungs- und Erziehungsauftrag in § 2 Schulgesetz NRW ist der 
verbindliche Rahmen für die gesamte Bildungs- und Erziehungsaufgabe der Schule. 
Er wird im neuen Absatz 5 um die vorurteilsfreie Begegnung von Menschen mit und 
ohne Behinderungen und die inklusive Bildung und Erziehung als Ziele erweitert. Das 
Attribut "inklusiv" ist aus der englischsprachigen Fassung des Artikels 24 VN-BRK 
("inclusive education system at all levels") übernommen. Es geht dabei um soziale 
Teilhabe in einem umfassenden Sinne. 

Der Begriffswandel von der Integration zur Inklusion bedeutet, dass es nicht mehr 
darum gehen kann, Menschen zur Teilhabe an einem Regelsystem zu befähigen, 
sondern dieses Regelsystem so einzurichten, dass es gleichermaßen den Bedürfnis
sen aller Menschen mit allen ihren Unterschieden gerecht wird. Dieser weit gefasste 
Begriff inklusiver Bildung bedeutet vor allem eine pädagogische Veränderung. Sie 
fügt sich in den Kontext des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule ein, der 
darauf gerichtet ist, Schülerinnen und Schüler nach ihren speziellen Bedürfnissen, 
Lernerfordernissen und Kompetenzen entsprechend zu fördern, ohne sie in unter
schiedliche Kategorien einzuteilen. Angesichts der Anforderungen der VN
Behindertenrechtskonvention umfasst dieser Auftrag zur Inklusion auch das gemein
same Lernen von Menschen mit und ohne Behinderungen. 

Bereits in seinem Beschluss vom 1. Dezember 2010 hat der Landtag die wesentli
chen inhaltlichen Unterschiede zwischen inklusiver und integrativer Bildung benannt: 
Die integrative Pädagogik ist auf die Eingliederung von Schülerinnen und Schülern 
mit Behinderungen gerichtet. Eine inklusive Pädagogik sortiert erst gar nicht aus. 
Strukturen und Didaktik sind von vornherein auf die unterschiedlichen Bedürfnisse 
der Schülerinnen und Schüler und auf individuelles Fördern und Fordern ausgerich
tet. Aus der Sicht des Landtags ist deshalb eine Neuorientierung in der sonderpäda
gogischen Förderung notwendig, die die gegenwärtige integrative Phase als Über
gangsphase zu einem inklusiven Gemeinsamen Lernen bis zum Ende der Pflicht
schulzeit betrachtet. 

Inklusives Lernen erstreckt sich über den Unterricht im engeren Sinne hinaus auf das 
gesamte Schul/eben sowie auf das soziale und das informelle Lernen. 

Nach dem Beschluss des Landtags vom 1. Dezember 2010 ist die allgemeine Schule 
künftig der Regelförderort. Das ist eine grundlegende Vorgabe für den Bildungs- und 
Erziehungsauftrag der Schule. Sie wird daher an hervorgehobener Stelle in das 
Schulgesetz aufgenommen und kehrt in den Vorschriften für die sonderpädagogi
sche Förderung in § 20 Absatz 2 wieder. 
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Aufgrund des § 2 Absatz 12 gilt der neue Absatz 5 als Leitentscheidung für ein inklu
sives Schulsystem auch für Ersatzschulen. Artikel 24 VN-BRK bezieht sich nicht al
lein auf das öffentliche Bildungswesen, sondern schließt die Bildungseinrichtungen in 
freier Trägerschaft ein. Unberührt bleibt das in der Privatschulfreiheit begründete 
Recht der Ersatzschulen, über die Auswahl ihrer Schülerinnen und Schüler zu ent
scheiden und sich eine besondere Prägung zu geben (§ 101 Absatz 3). 

Satz 3 

Der neue Satz 3 tritt an die Stelle des bisherigen Absatzes 9. 

Der hier und an anderen Stellen im Gesetz verwendete Begriff "sonderpädagogische 
Unterstützung" an Stelle von "sonderpädagogische Förderung" greift den neuen 
Sprachgebrauch im Beschluss der Kultusministerkonferenz "Inklusive Bildung von 
Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in Schulen" vom 20. Oktober 2011 auf. 
Die Änderung soll verdeutlichen, dass es um einen ergänzenden und nicht um einen 
ersetzenden Auftrag der Sonderpädagogik im Schulsystem geht. Der Begriff "son
derpädagogische Unterstützung" wird gewählt, wenn es um den individuellen Bedarf 
einer Schülerin oder eines Schülers geht. Der Begriff "sonderpädagogische Förde
rung" beschreibt dagegen den Auftrag der Lehrkräfte und der Schulen. 

Zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 6) 

Die gesetzliche Vorgabe, dass sich die Bezeichnung einer Förderschule nach dem 
Förderschwerpunkt richtet, in dem sie vorrangig unterrichtet, wird aus dem bisheri
gen § 20 Absatz 3 übernommen. 

Zu Artikel 1 Nr. 3 (§ 12) 

Es gehört zum Auftrag der allgemeinen Schulen, am Ende der Sekundarstufe I eige
ne Abschlüsse an Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischer Unterstützung 
zu vergeben, die zieldifferent unterrichtet werden. Der Fachbegriff der zieldifferenten 
Förderung (im Gegensatz zur zielgleichen Förderung in § 19 Absatz 3 Satz 1) wird in 
den Gesetzestext aufgenommen. 

Zu Artikel 1 Nr. 4 (§ 19) 

Zu Absatz 1 

Nach geltendem Recht hängt sonderpädagogischer Förderbedarf davon ab, dass 
eine Schülerin oder ein Schüler wegen einer Behinderung nicht am Unterricht einer 
allgemeinen Schule teilnehmen kann. Eine inklusive Schule ist eine allgemeine 
Schule mit den personellen und sächlichen Voraussetzungen für die sonderpädago
gische Unterstützung der Schülerinnen und Schüler. Hieran zeigt sich das gewandel
te Verständnis der sonderpädagogischen Förderung: Nicht die Schülerin oder der 
Schüler muss sich an das Bildungsangebot der Schule anpassen, sondern umge
kehrt diese an die Bedürfnisse der Schülerin oder des Schülers. 
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Einer Behinderung folgt nicht in jedem Fall ein umfassender Bedarf an sonderpäda
gogischer Unterstützung. Sie kann aber rechtfertigen, dass im Einzelfall von Bestim
mungen der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen abgewichen wird (zum Beispiel in 
der Sekundarstufe I nach § 9 Absatz 1 APO-S I BASS 13-21 Nr. 1.1). Nur wer auf
grund einer Behinderung besondere Unterstützung benötigt, um in der Schule erfolg
reich mitarbeiten zu können, wird sonderpädagogisch gefördert. 

Anders als das geltende Recht verzichtet die Neufassung darauf, die Behinderungen 
mit Attributen ("körperlich", "seelisch", "geistig") zu beschreiben. Diese könnten den 
Eindruck erwecken, dem Gesetzentwurf liege ein überwundener Behinderungsbegriff 
zugrunde, der den Aspekt der auf das Umfeld bezogenen Barrieren noch nicht auf
nehme. 

Die im Schulgesetz neue Begrifflichkeit "Lern- oder Entwicklungsstörung" folgt dem 
§ 4 der Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht 
und die Schule für Kranke (AO-SF, BASS 13 - 41 Nr. 2.1). Die Lern- und Entwick
lungsstörungen können sich wechselseitig bedingen und umfassen Lernbehinderung, 
Sprachbehinderung und Erziehungsschwierigkeit. 

Der Behindertenbegriff des Absatzes 1 lässt unberührt, dass sich die sonderpädago
gische Unterstützung allein auf die in Absatz 2 bestimmten Förderschwerpunkte er
streckt. 

Unberührt bleibt außerdem, dass der Behindertenbegriff der VN-BRK für den schuli
schen Bereich Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen sowohl mit als auch 
ohne sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf umfasst. Schülerinnen und Schü
ler mit einer Behinderung und ohne sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf be
suchen schon heute allgemeine Schulen. Insoweit bedarf es keiner Anpassung des 
Schulgesetzes an die VN-BRK. 

Zu Absatz 2 

Die Nummern 1 bis 7 werden unverändert aus dem bisherigen § 20 Absatz 2 über
nommen. Hierbei geht es aber nach dem neu gefassten Obersatz nicht mehr allein 
um die Gliederung der Förderschulen, sondern um die sonderpädagogische Förde
rung schlechthin in allen Lernorten. 

Zu Absatz 3 

Der bisherige § 20 Absatz 4 wird mit Ausnahme der Regelungen über die Vergabe 
von Abschlüssen (vgl. Absatz 4) in § 19 übertragen. Der Fachbegriff der zielgleichen 
Förderung (im Gegensatz zur zieldifferenten Förderung in § 12 Absatz 4) wird in den 
Gesetzestext aufgenommen. Die Vorschrift verdeutlicht, dass Gemeinsames Lernen 
nicht zwischen zielgleicher und zieldifferenter Förderung unterscheidet. Sie gehört 
deshalb in den Regelungsbereich des § 19 und nicht des § 20. 
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Zu Absatz 4 

Nach der Empfehlung der Kultusministerkonferenz "Inklusive Bildung von Kindern 
und Jugendlichen mit Behinderungen in Schulen" vom 20, Oktober 2011 ist grund
sätzlich jede erbrachte Leistung individuelles Ergebnis einer Bewältigung von Anfor
derungen, Alle Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen haben in einem inklusi
ven Unterricht einen Anspruch auf Würdigung ihrer individuellen Leistungs- und Ent
wicklungsfortschritte. Dies umfasst auch Schülerinnen und Schüler, die wegen ihrer 
Behinderung die in diesem Gesetz vorgesehenen Abschlüsse der allgemeinen Schu
len nicht erreichen können (Förderschwerpunkte Lernen und Geistige Entwicklung). 
Sie werden zu Abschlüssen eigener Art geführt, deren Vergabe durch Rechtsverord
nung geregelt wird. Dies gilt nicht nur dann, wenn sie in einer Förderschule mit dem 
entsprechenden Förderschwerpunkt lernen, sondern auch dann, wenn sie gemein
sam mit Schülerinnen und Schülern ohne Behinderungen in einer allgemeinen Schu
le unterrichtet werden. 

Im Förderschwerpunkt Lernen wird derzeit am Ende der Klasse 10 der "Abschluss 
des Bildungsgangs im Förderschwerpunkt Lernen" vergeben; in einem besonderen 
Bildungsgang führt die Klasse 10 darüber hinaus zu einem dem Hauptschulab
schluss gleichwertigen Abschluss, also einem Abschluss der allgemeinen Schule 
(§ 30 Absätze 2 und 3 AO-SF). 

Der Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung wird bei Bedarf, mindestens ein
mal jährlich überprüft (§ 15 Absatz 1 AO-SF). Wird dabei festgestellt, dass die Schü
lerin oder der Schüler die Anforderungen der allgemeinen Schule erfüllen kann, be
steht kein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung mehr. Die Schulaufsichts
behörde unterrichtet die Eltern darüber. Danach setzt die Schülerin oder der Schüler 
die Schullaufbahn nach den Vorgaben der allgemeinen Schule fort und kann die dort 
vergebenen Abschlüsse erwerben. 

Zu Absatz 5 

Sätze 1 und 3 

Nach dem heute geltenden Recht können sowohl die Eltern als auch die allgemeine 
Schule ein Verfahren in Gang setzen, in dem die Schulaufsichtsbehörde über För
derbedarf, Förderschwerpunkte und Förderort entscheidet. Ein solches Verfahren 
kann auch gegen den Willen der Eltern eingeleitet werden. Die Neufassung stärkt die 
Position der Eltern. Künftig sind es grundsätzlich sie, die einen Antrag auf Eröffnung 
des Verfahrens stellen und damit ihren Willen bekunden, für ihr Kind sonderpädago
gische Unterstützung zu erhalten. 

Da Kinder mit Sinnesschädigungen in der Regel Anspruch auf eine Frühförderung 
haben und ebenso wie Kinder mit geistigen oder körperlichen Behinderungen bereits 
im Elementarbereich meistens zusätzlich gefördert werden, ist davon auszugehen, 
dass Eltern eine sonderpädagogische Unterstützung für den Schulbesuch in der Re
gel auch von sich aus in Anspruch nehmen; das gilt auch für sprachliche Förderbe
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darfe. Zu den Ausnahmen, in denen Schulen auch gegen den Willen der Eltern den 
Antrag auf Eröffnung eines Verfahrens stellen können, siehe Absatz 7. 

Zuständig für das Verfahren ist die Schulaufsichtsbehörde, in deren Gebiet die Schü
lerin oder der Schüler die allgemeine Schule besuchen müsste (§ 3 Absatz 2 AO
SF). Das Schulamt ist zuständig für Schülerinnen und Schüler der Primarstufe und 
der Hauptschule, die Bezirksregierung für Schülerinnen und Schüler der Realschule, 
des Gymnasiums, der Gesamtschule, der Sekundarschule und des Berufskollegs. 

An die Stelle der Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde über den Förderort tritt 
deren begründeter Vorschlag an die Eltern. Die Eltern haben grundsätzlich einen 
Anspruch darauf, dass ihnen die Schulaufsichtsbehörde mindestens eine konkrete 
und möglichst gut erreichbare allgemeine Schule vorschlägt, an der die Schülerin 
oder der Schüler auch aufgenommen werden kann. Dies ist zuvor zwischen Schul
aufsicht, Schulträger und Schule zu klären. Diese Regelung verhindert, dass sich die 
Eltern bei einer Vielzahl allgemeiner Schulen um die Aufnahme ihres Kindes bemü
hen müssen; siehe dazu im Einzelnen die Begründung zu § 20 Absatz 3. Hierdurch 
wird eine wesentliche Vorgabe des Artikels 24 VN-BRK umgesetzt. Unberührt bleibt, 
dass die Schulaufsichtsbehörde den Eltern außer der allgemeinen Schule auch eine 
Förderschule vorschlagen kann und dass die Eltern entgegen dem Grundsatz des 
Gemeinsamen Lernens in allgemeinen Schulen auch eine Förderschule wählen kön
nen. 

Der Auftrag der Inklusion richtet sich an alle Schulformen, wie es auch der Landtags
beschluss vom Dezember 2010 formuliert. 

Die Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung, die 
zielgleich gefördert werden, werden in der Primarstufe im Bildungsgang der Grund
schule, in der Sekundarstufe I im Bildungsgang der Hauptschule, der Realschule o
der des Gymnasiums unterrichtet, sowie in den Schulformen des längeren gemein
samen Lernens (Gesamtschule, Sekundarschule). Es besteht im Rahmen der ge
setzlichen Vorgaben ein Anspruch auf den Besuch einer bestimmten von den Eltern 
gewünschten Schulform, nicht jedoch auf eine konkrete allgemeine Schule. Das ist 
dieselbe Rechtslage wie bei den Schülerinnen und Schülern allgemeiner Schulen 
ohne Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung. 

Der zieldifferenten Förderung dienen die Förderschwerpunkte Lernen und Geistige 
Entwicklung. Hierbei schlägt die Schulaufsichtsbehörde den Eltern mindestens eine 
bestimmte allgemeine Schule in zumutbarer Entfernung vor, die die erforderliche Un
terstützung im Rahmen des Gemeinsamen Lernens anbieten kann. 

Bei zielgleicher Förderung hat die Schulaufsicht bei ihrem Vorschlag die Empfehlung 
der Grundschule (insbesondere beim Übergang in weiterführende Schulen) und an
sonsten den bisherigen Bildungsweg der Schülerin oder des Schülers zu berücksich
tigen. In der Sekundarstufe I kann sie für Schülerinnen und Schüler, die nach den 
Vorgaben der allgemeinen Schulen unterrichtet werden, allein Orte der sonderpäda
gogischen Förderung mit einem Angebot des Bildungsgangs bestimmen, den die 
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Schülerin oder der Schüler aufgrund der bisherigen Schullaufbahn voraussichtlich mit 
Erfolg abschließen wird; so schon heute VV 13.14 zu § 13 AO-SF. 

Bereits bei dem Vorschlag der Schulaufsicht muss gewährleistet sein, dass die per
sonellen und sächlichen Voraussetzungen an der für Gemeinsames Lernen vorge
sehenen Schule erfüllt sind. Über den bisherigen Absatz 2 Satz 4 hinaus erweitert 
der neue Satz 2 deshalb die Zustimmung des Schulträgers auf sämtliche Förderorte; 
bisher ist sie allein erforderlich, wenn eine allgemeine Schule der Förderort sein soll. 
Die Zustimmung kann nur aus Gründen verweigert werden, die im Verantwortungs
bereich des Schulträgers liegen. Dies bezieht sich insbesondere auf die sächliche 
Ausstattung (vgl. § 79, § 92, § 94). Um die Verwaltungsverfahren zu erleichtern, kann 
ein Schulträger seine Zustimmung allgemein erteilen, so dass sie nicht in jedem Ein
zelfall erforderlich ist. 

Zur Aufnahme in die von den Eltern gewünschte Schule und das Handeln der Schul
aufsichtsbehörde im Vorfeld siehe die Begründung zu § 20 Absatz 3. 

Satz 2 

Soweit sich aus diesem Absatz nichts anderes ergibt, bleibt das bisherige Verfahren 
bestehen. Es ist im Einzelnen in der Ausbildungsordnung geregelt (§ 5 bis § 18 AO
SF). Seine wesentlichen Merkmale sind derzeit die gesetzliche Definition von Behin
derungen (§ 5 bis § 10 AO-SF) und die Arbeit von Gutachterinnen und Gutachtern (§ 
12 AO-SF). Anders als bisher soll ein medizinisches Gutachten nicht mehr in jedem 
Fall eingeholt werden. Namentlich bei den Sinnesschädigungen wird die Schulauf
sicht häufig auf bereits vorhandene Gutachten und Atteste zurückgreifen können. Bei 
den Lern- und Entwicklungsstörungen werden medizinische Gutachten nicht in allen 
Fällen benötigt. 

Satz 4 

In besonderen Ausnahmefällen darf die Schulaufsichtsbehörde davon absehen, den 
Eltern eine allgemeine Schule vorzuschlagen. Zu den Voraussetzungen siehe die 
Begründung zu § 20 Absatz 4. 

Zu Absatz 6 

Ebenfalls in der Ausbildungsordnung geregelt sind die umfassende Information und 
Beratung der Eltern (§ 11 Absatz 1, § 12 Absatz 2, 5 und 6, § 13 Absatz 5, § 14 Ab
satz 1 und 2, § 15 Absatz 2, § 16 Absatz 1 bis 4 AO-SF). 

Die Beratung der Eltern ist eine zentrale Aufgabe der Schulaufsicht. Nach den Vor
schriften für das Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs 
können die Eltern eine Person ihres Vertrauens hinzuziehen (§ 12 Absatz 5 Satz 2 
AO-SF). Hierdurch ist eine zusätzliche Beratungsmöglichkeit eröffnet. Die Person 
des Vertrauens kann die Vertreterin oder der Vertreter eines Inklusions
Fachverbands oder einer Elterninitiative sein (vgl. hierzu Beschluss des Landtags 
"UN-Konvention zur Inklusion in der Schule umsetzen" vom 1. Dezember 2010). Die 
Schulaufsichtsbehörde informiert die Eltern über weitere Beratungsangebote, zum 
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Beispiel der Selbsthilfeorganisationen für Menschen mit Behinderungen oder weite
rer Fachverbände. Die Entscheidung darüber, wen die Eltern zur Beratung hinzuzie
hen, liegt allein bei ihnen; eine Kostenübemahme durch das Land ist nicht vorgese
hen. 

Für die Zusammenarbeit von Schulaufsicht und Inklusions-Fachverbänden oder El
terninitiativen stehen bei den Schulämtern auch die Inklusionskoordinatorinnen und 
koordinatoren als Ansprechpartner zur Verfügung. 

Zu Absatz 7 

Satz 1 

Nur in besonderen, jeweils zu begründenden Ausnahmefällen kann eine allgemeine 
Schule abweichend von Absatz 5 den Antrag auf Eröffnung des Verfahrens stellen. 
Insbesondere wird es dabei um die Förderschwerpunkte Lernen oder Emotionale 
und soziale Entwicklung gehen, die in der Regel nicht vor Eintritt in die Schule, son
dern erst im Lauf des Besuchs der Grundschule festgestellt werden. Eltern fürchten 
dabei oftmals, dass mit der Feststellung eines Bedarfs an sonderpädagogischer Un
terstützung durch die Schulaufsicht eine Stigmatisierung ihrer Kinder verbunden ist. 
Daher sollen vom Schuljahr 2014/2015 an notwendige LehrersteIlen für eine sonder
pädagogische Förderung im Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen (Förder
schwerpunkte Lernen, Emotionale und soziale Entwicklung sowie Sprache) im Rah
men von regionalen Stellenbudgets zur Verfügung gestellt werden wie dies derzeit 
auch in den am Schulversuch "Ausbau von Förderschulen zu Kompetenzzentren für 
sonderpädagogische Förderung gemäß § 20 Absatz 5 Schulgesetz NRW" teilneh
menden Regionen der Fall ist; siehe dazu auch Abschnitt 0 (zu Artikel 1 und 2) des 
Gesetzesvorblatts sowie die Begründung zu § 20 Absatz 7. 

Dieser Schritt führt dazu, dass die notwendigen Stellen für sonderpädagogische För
derung im Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen unabhängig davon zur Ver
fügung stehen, ob Eltern Anträge auf Feststellung eines Bedarfs an sonderpädagogi
scher Unterstützung in diesen Förderschwerpunkten stellen oder nicht. Folglich ist es 
im Regelfall nicht erforderlich, dass Schulen gegen den Willen von Eltern Anträge an 
die Schulaufsicht auf Feststellung eines Bedarfs an sonderpädagogischer Unterstüt
zung stellen, da die Stellen unabhängig vom Ausgang der Verfahren in diesen Bud
gets enthalten sind. 

Zu Nummer 1: Für Schülerinnen und Schüler, die zieldifferent gefördert werden, kann 
eine solche Entscheidung weitreichende Folgen für die weitere Bildungslaufbahn ha
ben, bis hin zur Frage, welchen Schulabschluss oder welches Abschlusszeugnis sie 
erwerben können (vgl. Absatz 4). Hierüber sind die Eltern zu informieren. 

Zu Nummer 2: Bei Schülerinnen und Schülern mit einem besonders ausgeprägten 
Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt Emotionale 
und soziale Entwicklung kann es sein, dass das gemeinsame Lernen auch mit Un
terstützung von Lehrkräften für sonderpädagogische Förderung aus dem Steilen
budget nicht möglich ist. Der Antrag auf Feststellung eines Bedarfs an sonderpäda
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gogischer Unterstützung durch die Schule kann dann beispielsweise einen Wechsel 
an eine andere allgemeine Schule oder Förderschule vorbereiten. 

In beiden Fällen legitimiert allein ein förmliches Verwaltungsverfahren, einer Schüle
rin oder einem Schüler Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung zu attestieren. 
Diese Entscheidung muss hohen Ansprüchen an das Verfahren gerecht werden. 

Die in den Nummern 1 und 2 genannten Ausnahmen sind nicht abschließend. Dane
ben kann es Einzelfälle in allen Förderschwerpunkten geben, in denen Schulen auch 
gegen den Willen der Eltern den Antrag auf Eröffnung eines Verfahrens zur Feststel
lung eines Bedarfs an sonderpädagogischer Unterstützung bei der Schulaufsicht 
stellen. 

Satz 2 

Mit der Einrichtung von Stellenbudgets für die sonderpädagogische Förderung im 
Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen wird es grundsätzlich nicht mehr nötig 
sein, dass der Bedarf eines Kindes an sonderpädagogischer Unterstützung in diesen 
Förderschwerpunkten im Rahmen eines Verwaltungsaktes festgestellt wird, damit 
zusätzliche Lehrerressourcen bereit gestellt werden (Aufhebung des sogenannten 
Ressourcen-Etikettierungs-Dilemmas). Die in Satz 1 Ziffer 1 vorgesehene Entschei
dung der Schulaufsicht darüber, ob ein Kind zieldifferent lernt, soll daher für den För
derschwerpunkt Lernen durch die Schule in der Regel nicht vor der Einschulung oder 
in den ersten zwei Jahren der Schuleingangsphase beantragt werden; unberührt 
hiervon bleibt das Recht der Eltern, einen solchen Antrag nach Absat~ 5 zu stellen. 
Diese Regelung soll sicherstellen, dass die zeitlichen Möglichkeiten der Schulein
gangsphase der Grundschule (Verweildauer bis zu drei Schulbesuchsjahren) genutzt 
werden, bevor die Entscheidung getroffen wird, ob ein Kind künftig im Bildungsgang 
des Förderschwerpunkts Lernen zieldifferent gefördert wird. 

Gleichwohl gibt es Kinder, die sehr bald nach dem Schuleintritt sonderpädagogische 
Unterstützung brauchen. Die Grundschule wird dabei durch Stellenzuweisung aus 
dem Stellenbudget unterstützt. Sollte dies in Einzelfällen nicht möglich sein, kann die 
Schule auch während der Schuleingangsphase einen Antrag auf Eröffnung eines 
Feststellungsverfahrens stellen. 

Im Schuljahr 2012/2013 besuchen landesweit rund 1.566 Schülerinnen und Schüler 
mit dem Förderschwerpunkt Lernen im ersten und zweiten Schulbesuchsjahr Förder
schulen. Deren Gesamtschülerzahl lag über alle zehn Jahrgänge hingegen bei mehr 
als 29.498 Schülerinnen und Schülern. Die ersten beiden Jahrgänge machen dem
nach nur rund 5,3 Prozent der Gesamtschülerzahl der Förderschulen aus. 

Nach geltendem Recht (§ 3 Absatz 3 AO-SF) ist ein Verfahren auf Antrag der Schule 
nach Abschluss der Klasse 6 nur in Ausnahmefällen durchzuführen. Für den Förder
schwerpunkt Lernen wird es nunmehr in solchen Fällen gesetzlich ausgeschlossen. 
Über die Notwendigkeit zieldifferenten Lernens ist im Regelfall im Laufe der Grund
schulzeit zu entscheiden, so dass diese Frage bereits beim Übergang in die Sekun
darstufe I geklärt ist. In den übrigen Förderschwerpunkten kann es notwendig sein, 
den Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung auch nach der Klasse 6 festzu
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stellen, zum Beispiel wenn eine Schülerin oder ein Schüler einen Unfall erleidet und 
danach körperlich behindert ist. 

Zu Absatz 8 

Die Neufassung der Verordnungsermächtigung macht deutlich, dass es in dem Ver
fahren nach Absatz 5 und Absatz 7 vorrangig darum geht, die für eine Schülerin oder 
einen Schüler geeignete (vgl. VV zu § 14 AO-SF), in der Regel allgemeine Schule zu 
benennen. 

Absatz 10 

Es handelt sich um eine Anpassung der Terminologie an den heutigen Sprachge
brauch. 

Zu Artikel 1 Nr. 5 (§ 20) 

Zu Absatz 1 

Einstweilen bleibt unverändert, dass allgemeine Schulen, Förderschulen und Schu
len für Kranke Orte der sonderpädagogischen Förderung sind. 

In der Nummer 1 wird die Erläuterung im Klammerzusatz aus dem bisherigen § 19 
Absatz 1 übernommen und redaktionell angepasst. Der bisherige Klammerzusatz 
,,(Gemeinsamer Unterricht, Integrative Lerngruppen)" entfällt. Sonderpädagogische 
Förderklassen an allgemeinen Berufskollegs (bisherige Nummer 3 und bisheriger 
Absatz 6) fallen unter das Gemeinsame Lernen im Sinne des neuen Absatzes 2. 

Zum Vorrang der allgemeinen Schule siehe die Begründung zu Artikel 1 Nr. 1. 

Zu Absatz 2 

Satz 1 folgt der Leitentscheidung in § 2 Absatz 5. Wenn auch die allgemeine Schule 
der Regelförderort ist, in dem das Recht auf inklusive Bildung wahrgenommen wird, 
können die Eltern doch weiterhin für ihr Kind anstelle der allgemeinen Schule eine 
Förderschule wählen; so der Landtagsbesch!uss vom 1. Dezember 2010. 

Die Eltern können sich grundsätzlich dafür entscheiden, dass ihr Kind in eine allge
meine Schule aufgenommen wird. Ihnen soll es aber auch unbenommen bleiben, zu 
beantragen, dass ihr Kind in eine Förderschule aufgenommen wird. 

Unter dem Ort der sonderpädagogischen Förderung im Sinne von § 19 und § 20 ist 
nicht eine konkrete einzelne Schule zu verstehen, sondern die allgemeine Schule 
oder die Förderschule mit dem festgestellten Förderschwerpunkt als solche. 

Die Schulaufsichtsbehörde hat die Aufgabe, Eltern zu einer Entscheidung für die all
gemeine Schule als Förderort zu ermuntern. Sie sorgt dafür, dass die Eltern nicht 
gezwungen sind, sich bei einer Vielzahl allgemeiner Schulen um die Aufnahme ihres 
Kindes bemühen zu müssen. Sie bereitet deshalb vielmehr rechtzeitig mit den Schu
len, deren Besuch für die Schülerin oder den Schüler in Frage kommt, die Aufnahme 
vor. Das ist heute bereits verbreitete Praxis und soll nach der Verabschiedung dieses 
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Gesetzes auf geeignete Weise im Rahmen der Verordnung über die sonderpädago
gische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke geregelt werden. 

Übersteigt gleichwohl die Zahl der Anmeldungen die Aufnahmekapazität einer Schu
le, entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter nach § 46 und den Vorschriften 
der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen über die Aufnahme (§ 1 Absatz 3 AO-GS, 
BASS 13-11 Nr. 1.1, § 1 Absatz 2 APO-S I, BASS 13-21 Nr. 1.1). 

Im Einzelfall kann die Schulaufsichtsbehörde eine Schülerin oder einen Schüler be
reits nach geltendem Recht (§ 46 Absatz 6) einer Schule am Wohnort oder in einer 
anderen Gemeinde zuweisen; siehe im Einzelnen die Begründung zu § 80 Absatz 1. 

Zu Absatz 3 

Dieser Absatz ist - in Verbindung mit Absatz 2 - die Neufassung der bisherigen Ab
sätze 7 und 8. 

In den allgemeinen Schulen, in denen Gemeinsames Lernen eingerichtet ist, treten 
an die Stelle des Gemeinsamen Unterrichts, der Integrativen Lerngruppen und der 
Sonderpädagogischen Förderklassen an allgemeinen Berufskollegs Formen des Un
terrichts, die in dem Begriff "Gemeinsames Lernen" zusammengefasst sind. Er kehrt 
in den geänderten § 65 und § 76 wieder. 

Für die Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen gelten die Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen einschließlich der Unterrichtsfächer und der Stundentafeln, so
weit die Ausbildungsordnung nichts anderes bestimmt (§ 19 Absatz 1 AO-SF). Für 
jede Schülerin und jeden Schüler wird ein Förderplan erstellt, regelmäßig überprüft 
und fortgeschrieben (§ 19 Absatz 6 AO-SF). Das Ministerium beabsichtigt, Unter
richtsvorgaben für die verschiedenen sonderpädagogischen Förderschwerpunkte 
insbesondere mit Blick auf fachliche Erfordernisse im Gemeinsamen Lernen - zu er
lassen. Hierzu wird das Ministerium eine Lehrplankommission einsetzen. Bis dahin 
gelten die heutigen Unterrichtsvorgaben für Förderschulen übergangsweise fort. 

Die Organisation des Unterrichts folgt den pädagogischen Erfordernissen und um
fasst das gesamte methodisch-didaktische Handlungsrepertoire. Sie berücksichtigt 
das Alter und die durch die Behinderung erforderlichen Bedarfe an sonderpädagogi
scher Unterstützung sowie die im Bildungsgang angestrebten Abschlüsse. Die in 
Satz 2 genannten Formen innerer und äußerer Differenzierung richten sich nach dem 
individuellen Bedarf der Schülerinnen und Schüler an sonderpädagogischer Unter
stützung. 

"Gemeinsames Lernen" umfasst alle Formen des Unterrichts, in dem Schülerinnen 
und Schüler mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf gemeinsam unterrich
tet und erzogen werden. Deshalb ist es notwendig, integrative Formen des Unter
richts schrittweise in inklusive Formen umzuwandeln; so auch der Beschluss des 
Landtags vom 1. Dezember 2010. 

Lerngruppen im Sinne dieser Vorschrift sind die Formen des Unterrichts außerhalb 
des Klassenverbands, die das Schulgesetz und die Ausbildullgs- und Prüfungsord
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nungen in den einzelnen Schulformen vorsieht (z. B. Kurse mit Fachleistungsdiffe
renzierung oder mit Neigungsdifferenzierung). 

Zu Absatz 4 

Nur in besonderen, von der Schulaufsichtsbehörde zu begründenden Fällen (§ 39 
Absatz 1 VwVfG NRW), kann von der Wahl der Eltern abgewichen werden. Das gilt 
nicht nur dann, wenn die Eltern für ihr Kind die allgemeine Schule gewählt, sondern 
aufgrund des Satzes 1 auch, wenn sie sich für die Förderschule als Ort der sonder
pädagogischen Förderung entschieden haben. 

Die nach Satz 2 zulässigen Gründe umfassen Hindernisse im Verantwortungsbereich 
des Landes oder des Schulträgers. Zur aktuellen Rechtslage siehe die bisherigen 
§ 20 Absätze 7 und 8 sowie § 19 Absatz 2 Satz 4 und hierzu die Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1997 (vgl. Begründung zu Artikel 1 
Nr. 5 (§ 20 Absatz 5). Die dort genannten Grundsätze kehren in den Verwaltungsvor
schriften des Ministeriums zu § 37 Absatz 1 AO-SF (BASS 13-41 Nr. 2.2) wieder. 

Die Verpflichtung der Schulaufsichtsbehörde, den Eltern Gelegenheit zur Stellung
nahme zu geben, wenn der Förderort abweichend von deren Wahl bestimmt werden 
soll, geht über die Anforderungen des § 28 Absatz 1 VwVfG hinaus. Dieser räumt 
den Eltern lediglich das Recht ein, zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsa
chen angehört zu werden, also zu dem entscheidungserheblichen Sachverhalt und 
nicht zu der beabsichtigten Entscheidung als solcher. In diesem Fall muss die Schul
aufsichtsbehörde den Eltern genau mitteilen, was sie beabsichtigt. 

Die Schulaufsichtsbehörde informiert die Eltern über weitere Beratungsangebote, 
zum Beispiel der Selbsthilfeorganisationen für Menschen mit Behinderungen oder 
weiterer Fachverbände. Sie weist die Eltern darauf hin, dass sie sich von Personen 
ihres Vertrauens beraten lassen können und dass sie sich durch Bevollmächtigte 
vertreten lassen können. Die Entscheidung darüber, wen die Eltern zur Beratung 
hinzuziehen, liegt allein bei ihnen. Eine Kostenübernahme durch das Land ist nicht 
vorgesehen. 

Zu Absatz 5 

Die Zustimmung des Schulträgers zur Einrichtung des Gemeinsamen Lernens wird 
neu gefasst. Nach dem Wortlaut des noch geltenden Rechts (§ 20 Absätze 7 und 8) 
kann die Schulaufsichtsbehörde schon dann von der Einrichtung Gemeinsamen Un
terrichts und Integrativer Lerngruppen absehen, wenn eine Schule dafür personell 
und sächlich nicht ausgestattet ist, und der Schulträger kann mit dieser Begründung 
die Zustimmung zu den Plänen der Schulaufsichtsbehörde für ein solches Angebot 
verweigern. 

Demgegenüber hat das Bundesverfassungsgericht bereits im Jahr 1997 entschie
den, dass der Vorbehalt des organisatorisch, personell und von den sächlichen Vo
raussetzungen her Möglichen dann nicht gelte, wenn ein Besuch der allgemeinen 
Schule durch einen vertretbaren Einsatz von sonderpädagogischer Förderung er
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möglicht werden könne (Beschluss vom 8. Oktober 1997, BVerfGE 96,288). Darüber 
entscheide das Ergebnis einer Gesamtbetrachtung im Einzelfall, bei der Art und 
Schwere der jeweiligen Behinderung ebenso zu berücksichtigen seien wie Vor- und 
Nachteile einerseits einer integrativen Erziehung und Unterrichtung an einer Regel
schule und andererseits einer Beschulung in einer Sonder- oder Förderschule (a.a.O. 
S. 307). Prüfungsmaßstab für das Gericht war das Benachteiligungsverbot in Artikel 
3 Absatz 3 Satz 2 GG. 

Die Vorstellungen der Eltern und der Kinder und Jugendlichen darüber, wie deren 
schulische Erziehung und Unterrichtung gestaltet und an welcher Schule sie begon
nen oder fortgesetzt werden sollten, hätten allerdings im Hinblick auf die grundrecht
lichen Gewährleistungen des Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 GG und des Artikel 2 Absatz 1 
GG verfassungsrechtlich großes Gewicht. Entschieden sich die Eltern für eine Be
schulung gemeinsam mit nichtbehinderten Schülern, dürfe sich die Schulbehörde 
darüber nicht einfach mit der nicht näher fundierten Begründung hinwegsetzen, die 
Überweisung an eine Sonderschule und die Unterrichtung dort seien in Wahrheit 
besser geeignet. dem wohlverstandenen Interesse des behinderten Kindes zu die
nen. Erforderlich seien vielmehr eine eingehende Prüfung des Elternwunsches und 
eine Auseinandersetzung mit dem in ihm zum Ausdruck gebrachten elterlichen Er
ziehungsplan (a.a.O. S. 308). 

Entscheidungen in diesem Zusammenhang müssten substantiiert begründet werden, 
also bei einem am einer integrativen Beschulung interessierten behinderten Kind o
der Jugendlichen erkennen lassen, auf welchen Erwägungen der Schulbehörde des
sen Überweisung an die Sonderschule im Einzelnen beruhe. Dabei seien die Ge
sichtspunkte darzulegen, deren Beachtung Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 GG verlange. 

Anzugeben seien danach je nach Lage des Falles Art und Schwere der Behinderung 
und die Gründe, die die Behörde gegebenenfalls zu der Einschätzung gelangen lie
ßen, dass Erziehung und Unterrichtung des Behinderten am besten in einer Sonder
schule gewährleistet erschienen. Gegebenenfalls seien auch organisatorische, per
sonelle oder sächliche Schwierigkeiten sowie die Gründe darzulegen, warum diese 
Schwierigkeiten im konkreten Fall nicht überwunden werden könnten. Im einen wie 
im anderen Fall setze eine ausreichende Begründung der Entscheidung zugunsten 
einer Sonder- oder Förderschulunterrichtung schließlich ein Eingehen auf entgegen
gesetzte Erziehungswünsche des Behinderten und seiner Erziehungsberechtigten 
voraus. Sie seien in Beziehung zu setzen zu den Erwägungen der Schulbehörde und 
mit deren Vorstellungen in einer Weise abzuwägen, die die staatliche Maßnahme 
nachvollziehbar und damit auch gerichtlich überprüfbar mache (a.a.O. S. 310). 

An diese höchstrichterliche Rechtsprechung sind im Rahmen ihrer Zuständigkeiten 
für die Schulfinanzierung das Land und die Schulträger seitdem gebunden, also nicht 
erst seit Inkrafttreten der VN-BRK. Sie hat zu einer Umkehr der Beweislast geführt, 
wenn Gemeinsames Lernen nicht eingerichtet werden soll. Fehlt es an den personel
len und sächlichen Voraussetzungen dafür, ist darzulegen, warum sie nicht mit ver
tretbarem Aufwand erfüllt werden können, obwohl im Übrigen den Belangen einer 
integrativen Unterrichtung ausreichend Rechnung getragen worden ist. Diese 
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Grundsätze kehren in den 2010 erlassenen Verwaltungsvorschriften des Ministeri
ums zu § 37 Absatz 1 AO-SF (BASS 13-41 Nr. 2.2) wieder. 

Zu Absatz 6 

Schwerpunktschulen sind Schulen, die insbesondere den personellen und sächlichen 
Anforderungen gerecht werden sollen, die für eine qualitativ hochwertige Wahrneh
mung des schulischen Bildungsauftrags in allgemeinen Schulen bei Schülerinnen 
und Schülern mit komplexen sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfen notwen
dig sind. Mittelfristig ist es Ziel, dass möglichst alle allgemeinen Schulen in die Lage 
versetzt werden, die im Verhältnis relativ große Zahl von Schülerinnen und Schüler 
mit Lern- und Entwicklungsstörungen zu unterrichten. So kann sich eine "Kultur des 
Behaltens" entwickeln, da die entsprechenden sonderpädagogischen Unterstüt
zungsbedarfe in der Regel erst im Laufe des Schulbesuchs festgestellt werden. 

Für die zahlenmäßig kleinere Gruppe der Schülerinnen und Schüler mit sonderpäda
gogischem Unterstützungsbedarf in den Förderschwerpunkten außerhalb der Lern
und Entwicklungsstörungen können die personellen· und sächlichen Voraussetzun
gen nicht an allen allgemeinen Schulen sofort geschaffen werden. Zudem kann eine 
Bündelung auch aus pädagogischen Gründen sinnvoll sein. 

Unter diesem Gesichtspunkt sind Schwerpunktschulen allgemeine Schulen, die über 
den Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen, der mittelfristig für alle Schulen 
Auftrag werden soll, hinausgehende Aufgaben wahrnehmen. Allerdings geht es auch 
hier darum, ein möglichst umfangreiches wohnortnahes Angebot schrittweise auszu
bauen. Insofern kommt den ersten Schwerpunktschulen, denen weitere folgen sollen, 
eine Vorreiterrolle zu. 

Die Förderschwerpunkte Lernen, Sprache und Emotionale und soziale Entwicklung, 
die mittel- und langfristig an jeder allgemeinen Schule eingerichtet werden sollen, 
gehören zu jeder Schwerpunktschule. Sie bedürfen in der Regel keiner besonderen 
sächlichen Vorkehrungen. Die Eigenschaft einer Schwerpunktschule erwirbt eine all
gemeine Schule erst dadurch, dass sie darüber hinaus weitere Förderschwerpunkte 
anbietet. Dies folgt dem Prinzip "Inklusion ist unteilbar." (Beschluss des Landtags 
vom 1. Dezember 2010 (LT-Drs. 15/680). 

Die Zustimmung der oberen Schulaufsichtsbehörde geWährleistet, dass die für eine 
Schwerpunktschule erforderlichen personellen Voraussetzungen erfüllt werden. 

Über die Einrichtung des Gemeinsamen Lernens im Einzelfall entscheidet die Schul
aufsichtsbehörde mit Zustimmung des Schulträgers nach § 20 Absatz 5. Siehe im 
Übrigen die Begründung zu § 20 Absatz 5. 

Kosten, die aufgrund des § 92 Absatz 1 Satz 2 keine Schulkosten sind, gehören nicht 
zu den sächlichen Voraussetzungen im Sinne dieser Vorschrift. 

Eine Förderschule kann Schwerpunktschule werden, wenn der Träger sie in eine all
gemeine Schule umwandelt. Dies ist eine Änderung der Schule im Sinne von § 81 
Absatz 2. Sie setzt die Schulträgereigenschaft nach § 78 voraus. 
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Eine Schwerpunktschule wird in der Regel Klasse um Klasse aufgebaut werden. 

Die Profilierung der Schwerpunktschule als Ort sonderpädagogischer Förderung 
führt zu einer Bündelung sonderpädagogischer Expertise im Kollegium dieser Schu
le. Insofern können Schwerpunktschulen - insbesondere dann, wenn es für Förder
schulen (bzw. ehemalige Kompetenzzentren für sonderpädagogische Förderung) 
aufgrund des Elternwillens in der Region keinen Bedarf mehr geben sollte eine un
terstützende, koordinierende Funktion auch für andere allgemeine Schulen in der 
Region auf dem Weg zur inklusiven Schule übernehmen. Somit können positive An
sätze der Kompetenzzentren, die eine Kooperation zwischen Schulen sowie mit au
ßerschulischen Partnern zur Sicherung der Qualität sonderpädagogischer Förderung 
betreffen, fortgeführt werden (siehe auch Begründung zu Absatz 7). 

Zu Absatz 7 

Unverändert bleibt, dass der Schulträger Förderschulen unterschiedlicher Förder
schwerpunkte im Verbund als eine Schule in kooperativer oder integrativer Form füh
ren kann. Solche Schulen können nach Maßgabe des § 83 Absatz 6 an Teilstandor
ten geführt werden. 

Die Vorschriften über Kompetenzzentren werden aufgehoben. Darin hatte es der 
Landtag im 2. Schulrechtsänderungsgesetz vom 27. Juni 2006 (GV. NRW. S. 278) 
Schulträgern ermöglicht, Förderschulen zu Kompetenzzentren für die sonderpäda
gogische Förderung auszubauen. 

Aufgrund der Komplexität des Systems der sonderpädagogischen Förderung in 
Nordrhein-Westfalen hatte die Landesregierung im Jahr 2007 entschieden, zunächst 
einen Schulversuch mit Kompetenzzentren einzurichten. Dieser begann im Schuljahr 
2008/2009. Er umfasst in drei Ausbaustufen mittlerweile 50 Pilotregionen unter
schiedlicher Größe. 

Ziel des Schulversuches war, innerhalb des Einzugsbereichs des Kompetenzzent
rums ein Gesamtkonzept für sonderpädagogische Förderung zu entwickeln. Es soll 
strukturelle und organisatorische Maßnahmen aufzeigen und die Basis für flexible 
und effektive Zusammenarbeit zwischen den Kompetenzzentren, den Netzwerkschu
len der verschiedenen Schulformen, der Schulaufsicht, den Schulträgern und den 
außerschulischen Institutionen bilden. 

Der Schulversuch sowie das hierzu vorliegende wissenschaftliche Gutachten von 
Prof. Dr. Rolf Werning haben wertvolle Hinweise gegeben, dass es durch neue For
men der Gestaltungsspielräume - wie eine veränderte LehrersteIlenzuweisung oder 
eine Zusammenführung der Förderung bei Lern- und Entwicklungsstörungen - für 
die allgemeine Schule leichter ist, eine "Kultur des Behaltens" zu entwickeln und zu 
pflegen. Es zeigte sich jedoch auch, dass für eine umfassende Entwicklung eines 
inklusiven Schulsystems eine Anbindung der Lehrkräfte für sonderpädagogische 
Förderung an eine Förderschule im Regelfall nicht zielführend ist, da der Ort der 
sonderpädagogischen Förderung in einem inklusiven Bildungsangebot die allgemei
ne Schule ist. Zur inhaltlichen und schulfachlichen Weiterentwicklung auf dem Weg 
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zu einem inklusiven Schulsystem wird die kontinuierliche und verlässliche Einbin
dung sonderpädagogischer Expertise in der allgemeinen Schule von Bedeutung sein. 

Die Kompetenzzentren im Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen haben in
soweit während des Schulversuchs eine wichtige "Türöffner-Funktion" unter anderem 
durch niedrigschwellige Kooperationsstrukturen und systematische Vernetzungsfor
men auch mit außerschulischen Partnern entwickelt. Zudem sind in vielen Pilotregio
nen abgestimmte Standards zur Ermittlung von Lernausgangslagen entwickelt und 
entsprechende Verfahren eingesetzt worden, mit denen eine erfolgreiche Förderung 
in der Schuleingangsphase unterstützt wird. 

Diese positiven Ergebnisse gilt es in geeigneter Form in ein inklusives SChulsystem 
zu übertragen. Da die Kooperation von Schulen untereinander sowie mit der Ju
gendhilfe und weiteren Partnern nach geltendem Recht nicht nur möglich, sondern 
ausdrücklich Auftrag ist, bedarf es dazu keiner weiteren gesetzlicher Regelungen, 
wird aber für die Schwerpunktschulen in Absatz 6 klargestellt. 

Grundlegend für den Schulversuch "Kompetenzzentren für sonderpädagogische 
Förderung" war, dass in den Pilotregionen die Förderung auf der Basis eines Stel
lenbudgets für den Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen erprobt wurde. Das 
Stellenbudget war unabhängig von der Zahl der Schülerinnen und Schüler mit förm
lich festgestelltem sonderpädagogischem Förderbedarf. Damit verbunden waren die 
Aufhebung des sogenannten Ressourcen-Etikettierungs-Dilemmas und die präventi
ve sonderpädagogische Förderung von Schülerinnen und Schülern auch ohne förm
liche Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs. Für das Schuljahr 
2014/2015 ist landesweit die Einführung solcher Stellenbudgets im Bereich der Lern
und Entwicklungsstörungen geplant. 

Damit wird ein grundlegendes strukturelles und von den bisherigen Rechtsnormen 
(Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz) abweichendes Prinzip, 
das nur in einem Schulversuch erprobt werden konnte und die Grundlage tür eine 
präventive Förderung bot, nunmehr in die Fläche übertragen. 

Die früheren Kompetenzzentren werden als Förderschulen weitergeführt. Sie können 
mit anderen Schulen und außerschulischen Partnern kooperieren und somit weiter
hin eine wichtige Unterstützungsfunktion für andere Schulen und Institutionen wahr
nehmen. Im Übrigen können die nach Absatz 6 vorgesehenen Schwerpunktschulen 
positive Ansätze aus dem Schulversuch "Ausbau von Förderschulen zu Kompetenz
zentren für sonderpädagogische Förderung gemäß § 20 Absatz 5 Schulgesetz I\lRW" 
übernehmen (siehe hierzu die Begründung zu Absatz 6 am Ende). 

Eine Förderschule, die an dem Schulversuch "Kompetenzzentren" teilgenommen hat, 
muss wie jede andere Schule die Voraussetzungen für einen geordneten Schulbe
trieb erfüllen und daher die gesetzliche Mindestgröße tür die FortfQhrung einer För
derschule mit dem entsprechenden Förderschwerpunkt erreichen. Da es eines der 
Ziele des Schulversuchs ist, möglichst viele Schülerinnen und Schüler in allgemeinen 
Schulen und nicht im Kompetenzzentrum selbst zu unterrichten, erreichen eine Rei
he dieser Schulen die Mindestgröße nicht mehr. In die Rechtsverordnung über die 
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Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke sollen daher Über
gangsvorschriften aufgenommen werden, die diese Entwicklung berücksichtigen. 

Zu den Übergangsvorschriften siehe Artikel 2 Absatz 2. 

Zu Artikel 1 Nr. 6 (§ 37) 

Zur Aufhebung des bisherigen Absatzes 3 

Bei den Förderschwerpunkten Sprache, Hören und Kommunikation, Sehen sowie 
Körperliche und motorische Entwicklung dauert nach geltendem Recht die Schul
pflicht zum Besuch der Förderschulen in der Primarstufe und in der Sekundarstufe I 
elf Jahre, in den Förderschwerpunkten Lernen und Emotionale und soziale Entwick
lung zehn Jahre. Beim Besuch einer allgemeinen Schule im Rahmen des Gemein
samen Unterrichts dauert für alle Förderschwerpunkte die Schulpflicht zehn Jahre. 

In einem inklusiven Schulsystem sind unterschiedliche gesetzliche Vorgaben für die 
Dauer der Schulpflicht nicht gerechtfertigt, die allein auf den Ort der sonderpädago
gischen Förderung abstellen (allgemeine Schule oder Förderschule). Deshalb wird 
mit der Aufhebung des Absatzes 3 für alle Schülerinnen und Schüler mit und ohne 
Behinderung die Schulpflicht einheitlich festgesetzt. Sie richtet sich nach Absatz 1. 

Die einheitliche Dauer der Schulpflicht für Schülerinnen und Schüler mit und ohne 
Behinderung bedeutet allerdings nicht, das Recht auf schulische Bildung der Schüle
rinnen und Schüler mit bisher elf jähriger Vollzeitschulpflicht zu verkürzen: 

Der individuelle Förderplan (§ 19 Absatz 6 AO-SF) kann von vornherein oder im Ver
lauf der ersten Schuljahre vorsehen, dass ein Kind drei Jahre in der Schuleingangs
phase der allgemeinen Schule unterrichtet werden soll; in diesem Fall wird der Be
such im dritten Jahr nicht auf die Dauer der Schulpflicht angerechnet (§ 2 Absatz 2 
Satz 2 der Verordnung über den Bildungsgang in der Grundschule AO-GS, BASS 
13-11 Nr. 1.1). Für die zieldifferente Förderung im Förderschwerpunkt Geistige Ent
wicklung bleibt es unabhängig von der Dauer der Schulpflicht dabei, dass der Bil
dungsgang bis zum Ende der Oberstufe auf elf Jahre angelegt ist (siehe § 2 Absatz 4 
Satz 1 AO-SF). 

Von der Dauer der Schulpflicht unberührt bleibt die individuelle Verweildauer in der 
Sekundarstufe I. Hier gilt § 2 APO-S I für die zielgleich geförderten Schülerinnen und 
Schüler: Die Regeldauer der Ausbildung kann um zwei Jahre, in Ausnahmefällen um 
drei Jahre verlängert werden. Im Förderschwerpunkt Lernen kann eine Schülerin o
der ein Schüler den zehnjährigen Bildungsgang um bis zu zwei Jahre überschreiten, 
wenn dies zum Erwerb eines dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschlusses 
führen kann (§ 29 Absatz 7 AO-SF). Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinde
rung sind unter bestimmten Voraussetzungen über die Schulpflicht hinaus bis zur 
Vollendung des 25. Lebensjahres zum Besuch einer Förderschule mit dem Förder
schwerpunkt Geistige Entwicklung berechtigt (bisheriger § 19 Absatz 4). 
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Zum neuen Absatz 3 

Der Text wird redaktionell angepasst. Außerdem wird klargestellt, dass es hier um 
die Erfüllung der Schulpflicht und nicht um die Frage der Unterbringung im Rahmen 
des Achten Buches des Sozialgesetzbuches (SGB VIII) geht. 

Zu Artikel 1 Nr. 7 (§ 40) 

Zu Absatz 1 

Diese Änderungen stehen in keinem Zusammenhang mit der inklusiven Bildung. Sie 
sind erforderlich, um das Schulgesetz an die Einführung des Bundesfreiwilligendiens
tes anzupassen. 

Zu Nr. 2 

Schülerinnen und Schüler, die die Vollzeitschulpflicht erfüllt haben, können seit dem 
1. Juli 2011 einen Freiwilligendienst nach dem Gesetz über den Bundesfreiwilligen
dienst ableisten. Der Bundesfreiwilligendienst ist an die Stelle des Zivildienstes getre
ten, der zusammen rnit der Wehrpflicht zum 30. Juni 2011 ausgesetzt worden ist. Die 
Ableistung des Freiwilligendienstes und die Erfüllung der Schulpflicht in der Sekun
darstufe II schließen einander aus. Die Regelungen im Schulgesetz zum Ruhen der 
Schulpflicht während des Grundwehrdienstes und des Zivildienstes bleiben erhalten, 
da diese Dienste lediglich ausgesetzt und nicht abgeschafft worden sind. 

Zu Nr. 3 

Bei der Ableistung eines freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres nach den 
Bestimmungen des Jugendfreiwilligendienstgesetzes ist die Prüfung nicht mehr er
forderlich, ob der Träger der Einrichtung hinreichenden Unterricht erteilt. 

Zu Nr. 4 

Öffentlich-rechtliche Ausbildungen wie beispielsweise der Vorbereitungsdienst für 
Beamtinnen und Beamte werden nach den dafür geltenden rechtlichen Bestimmun
gen abgeleistet. Eine Prüfung, ob der Dienstherr einen hinreichenden Unterricht er
teilt, ist damit entbehrlich. 

Zu Absatz 2 

Der Text wird redaktionell angepasst. 

Zu Artikel 1 Nr. 8 (§ 46) 

Der neue Absatz 4 erlaubt es, die Aufnahmekapazität an einer allgemeinen Schule 
herabzusetzen, wenn dort Schülerinnen und Schüler ohne und mit sonderpädagogi
schem Unterstützungsbedarf gemeinsam unterrichtet werden. 

Über die Aufnahme der Schülerin oder des Schüler entscheidet die Schulleiterin oder 
der Schulleiter innerhalb des vom Schulträger hierfür festgelegten Rahmens, insbe
sondere der Zahl der Parallelklassen pro Jahrgang (§ 46 Absatz 1). Das hierbei aus
zuübende Ermessen ist begrenzt durch die Rechts- und Verwaltungsvorschriften des 
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Landes. Dies sind namentlich die Vorgaben über die Aufnahmevoraussetzungen so
wie die Auswahlkriterien bei einem Anmeldeüberhang in den Ausbildungs- und Prü
fungsordnungen, die Vorgaben über die Klassenbildung in der Verordnung zu § 93 
Abs. 2 Schulgesetz und die Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde über den son
derpädagogischen Unterstützungsbedarf nach § 19. 

Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen hat entschieden, 
dass die verfassungsrechtlich gewährleisteten Rechte des Kindes auf Erziehung und 
Bildung und der Eltern, die Erziehung und Bildung ihres Kindes zu bestimmen, den 
Anspruch auf Zugang zum öffentlichen Bildungswesen unter zumutbaren Bedingun
gen einschließen und dabei insbesondere das Recht, zwischen den bestehenden 
Schulformen zu wählen (Beschlüsse vom 8. August 1994 (Az.: 19 B 1459/94), vom 1. 
Oktober 1997 (Az.: 19 A 6455/96) und vom 18. Dezember 2000 (Az.: 19 B 1306/00). 

Die Aufnahme in eine Schule kann unter anderem abgelehnt werden, wenn ihre Auf
nahmekapazität erschöpft ist (§ 46 Absatz 2). Vorher ist die Schulleitung verpflichtet, 
die in der Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz festgesetzten 
Klassengrößen nach oben auszuschöpfen. Dies kann zum Beispiel bedeuten, dass 
an einer Gesamtschule mit vier Parallelklassen pro Jahrgang insgesamt 120 Schüle
rinnen und Schüler in die Eingangsklassen aufzunehmen sind. 

Ist aber an einer Schule Gemeinsames Lernen eingerichtet, sind solche Schülerzah
len in Klassen, in denen Schülerinnen und Schüler ohne und mit sonderpädagogi
schem Unterstützungsbedarf gemeinsam unterrichtet werden, aus pädagogischen 
Gründen nicht vertretbar. Der neue Absatz 4 lässt es deshalb zu, auch bei Anmelde
überhängen nicht alle Klassen bis zur Obergrenze der Bandbreite bilden zu müssen. 
Innerhalb einer Schule können die Größen von Parallelklassen entsprechend den 
Festlegungen der Schulleitung variieren. 

Bedingungen hierfür sind die Einrichtung eines Angebots des Gemeinsamen Ler
nens, die Aufnahme von rechnerisch mindestens zwei Schülerinnen und Schüler mit 
festgestelltem sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf pro Parallelklasse und 
die Einhaltung des jeweiligen Klassenfrequenzrichtwertes nach der Verordnung zur 
Ausführung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz im Durchschnitt aller Parallelklassen. 

In dem genannten Beispiel bedeutet dies, dass die Schule die Zahl der aufzuneh
menden Schülerinnen und Schüler auf 112 begrenzen darf, falls sie mindestens acht 
Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem sonderpädagogischem Unterstützungs
bedarf aufnimmt. Die Schule kann in diesem Fall zum Beispiel zwei Eingangsklassen 
mit je 30 Schülerinnen und Schülern sowie zwei Eingangsklassen mit je 26 Schüle
rinnen und Schülern bilden, in denen Gemeinsames Lernen stattfindet. In diesem 
Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen des so genannten 
"Schulkonsens NRW" vereinbart worden ist, die Klassenfrequenzrichtwerte der Ge
samtschulen, Sekundarschulen, Realschulen und Gymnasien schrittweise abzusen
ken, wodurch eine weitere Absenkung der Größe von Klassen mit Gemeinsamem 
Lernen ermöglicht würde. 
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Zu Artikel 1 Nr. 9 und Nr. 10 (§ 65 und § 76) 

Die Vorschriften werden an den neu gefassten § 20 Absatz 2 angepasst. Schulkonfe
renzen können dem Schulträger das Gemeinsame Lernen an einer Schule vorschla
gen und damit selbst initiativ werden (§ 65 Absatz 2 Nr. 8). Bereitet die Schulauf
sichtsbehörde in der Zusammenarbeit mit dem Schulträger ein solches Angebot an 
einer Schule vor, wird die Schule dazu angehört (§ 76 Nummer 8). Innerhalb der 
Schule ist die Schulkonferenz zuständig (§ 65 Absatz 2 Nr. 22). Deren Stellungnah
me ist für die Schulleiterin oder den Schulleiter verbindlich. Die Schulkonferenz einer 
allgemeinen Schule kann allerdings weder erzwingen noch im Sinne eines Vetos 
verhindern, dass die Schule Ort der sonderpädagogischen Förderung wird (vgl. 
37.11 WzAO-SF, BASS 13-41 Nr. 2.2). 

Zu Artikel 1 Nr. 11 (§ 77) 

Redaktionelle Anpassung. 

Zu Artikel 1 Nr. 12 (§ 80) 

Zu Absatz 1 

Zum Attribut "inklusiv" siehe die Begründung zu § 2 Absatz 5. Alle Gemeinden und 
Kreise mit Schulträgeraufgaben nach § 78 sind verpflichtet, schrittweise ein inklusi
ves Bildungsangebot bereit zu stellen, das bedarfsgerecht auch zu den im Schulge
setz vorgesehenen Abschlüssen führt. Hierbei sind sie verpflichtet, für ihren Bereich 
eine mit den Planungen benachbarter Schulträger abgestimmte Schulentwicklungs
planung zu betreiben. Dies gilt umso mehr, als die Zahl der betroffenen Schülerinnen 
und Schüler im Verhältnis zur Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler in Nord
rhein-Westfalen relativ gering ist. 

Die genannten Verpflichtungen folgen schon heute aus dem Beschluss des Bundes
verfassungsgerichts vom 8. Oktober 1997 (BVerfGE 96, 288). Damit korrespondiert 
das Recht der Eltern auf ein solches Angebot; siehe im Einzelnen die Begründung zu 
§ 20. Hierzu gehört es, dass die Schulaufsichtsbehörde eine Schülerin oder einen 
Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung der allgemeinen Schule 
außerhalb des Wohnorts zuweisen kann (§ 46 Absatz 7 Satz 1). Die in den Verord
nungen zu § 52 vorgesehenen Regelungen zum Nachteilsausgleich bleiben hiervon 
unberührt. 

Zu den Absätzen 2 und 5 

Diese Absätze bestimmen die Maßstäbe, nach denen Schulen und Schulstandorte 
zu planen sind. In einem inklusiven Schulsystem gehört dazu, allgemeine Schulen 
als Orte des Gemeinsamen Lernens sowie Schwerpunktschulen vorzusehen. Auch 
dies folgt bereits aus dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts. 
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Zu Artikel 1 Nr. 13 (§ 84) 

Die Verweisung wird redaktionell angepasst. 

Zu Artikel 1 Nr. 14 (§ 132) 

Zu Absatz 1 

Dieser Absatz erlaubt es den öffentlichen Schulträgern in einem Kreis (Gemeinden, 
Kreis), gemeinsam ein inklusives Schulangebot einzurichten, das auf Förderschulen 
mit den Förderschwerpunkten Lernen, Emotionale und soziale Entwicklung sowie 
Sprache insgesamt verzichtet. In diesem Fall 

• 	 müssen sich der Kreis und dessen sämtliche kreisangehörigen Gemeinden 
über das ausschließlich inklusive Schulangebot im Bereich der Lern- und Ent
wicklungsstörungen einig sein (Satz 1 ), 

• 	 ist ein vollständiges inklusives Schulangebot im Bereich der Lern- und Ent
wicklungsstörungen im Gebiet des Kreises erforderlich (Satz 1 ), 

• 	 können Förderschulen auch dann geschlossen werden, wenn für sie noch ein 
Bedürfnis besteht (Satz 2), 

• 	 können die Eltern für ihr Kind keine Förderschule wählen (Satz 2). 

Auch kreisfreie Städte können sich für dieses Schulmodell entscheiden (Satz 3). Es 
erstreckt sich nicht auf Schulen im Gebiet eines Kreises in der Trägerschaft eines 
Landschaftsverbands, denn deren Einzugsbereich reicht über das Kreisgebiet hin
aus. Soweit in einem Kreis oder in einer kreisfreien Stadt Förderschulen in freier Trä
gerschaft eingerichtet sind, bleibt deren Fortführung von einem Beschluss nach Satz 
1 unberührt (Satz 4). 

Da die Einrichtung eines vollständig inklusiven Schulangebots im Bereich der Lern
und Entwicklungsstörungen mit der Auflösung von Förderschulen einhergeht, bedarf 
sie aufgrund des § 81 Absatz 3 der Genehmigung durch die obere Schulaufsichtsbe
hörde. 

Zu Absatz 2 

Dieser Absatz erlaubt es, mit Genehmigung der oberen Schulaufsichtsbehörde im 
Einzelfall ein inklusives Schulangebot einzurichten, das von Absatz 1 abweicht. 
Denkbar sind namentlich folgende Modelle: 

• 	 Die Schulträger im Gebiet eines Kreises können vereinbaren, alle ihre Förder
schulen mit einem einzelnen Förderschwerpunkt aus dem Bereich der Lern
und Entwicklungsstörungen aufzulösen und dafür die Genehmigung bei der 
oberen Schulaufsichtsbehörde zu beantragen. Das gilt auch für kreisfreie 
Städte. 
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• 	 Auch kreisangehörige Gemeinden als Schulträger können ihre Förderschulen 
eines oder mehrerer Förderschwerpunkte aus dem Bereich der Lern- und 
Entwicklungsstörungen insgesamt auflösen und dafür die Genehmigung bean
tragen. 

Die Genehmigung eines solchen Antrags setzt voraus, dass das Vorhaben auf einer 
abgestimmten Schulentwicklungsplanung im Sinne von § 80 beruht. Kreise können 
Förderschulen in ihrer Trägerschaft nur dann auflösen. wenn gewährleistet ist, dass 
für die Schülerinnen und Schüler mit entsprechendem sonderpädagogischen Förder
schwerpunkt ausreichende schulische Angebote allgemeiner Schulen im Kreisgebiet 
in zumutbarer Entfernung vorhanden sind. Außerdem müssen die beteiligten Ge
bietskörperschaften sich über die Kostentragung einigen. Die Genehmigung kann mit 
einer Nebenbestimmung versehen werden. 

Der Verweis auf § 78 bedeutet, dass ein Schulträger ein inklusives allgemeines 
Schulangebot nur dann anstelle von Förderschulen einrichten kann, wenn er selbst 
Schulträger nach der genannten Vorschrift sein kann. Deshalb dürfen Landschafts
verbände ihre Förderschulen nicht zugunsten eines inklusiven Schulangebots in ihrer 
Trägerschaft auflösen. 

Zu Absatz 3 

Schulische Lernorte nach diesem Absatz dienen dem Unterricht für eine Teilgruppe 
von Schülerinnen und Schülern im Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Ent
wicklung, wenn Schulträger nach Absatz 1 oder Absatz 2 auf die dort genannten 
Förderschulen verzichtet haben. Die Einrichtung eines solchen Lernorts setzt somit 
voraus, dass im Gebiet des Kreises oder der kreisfreien Stadt zumindest alle bisheri
gen Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung 
aufgelöst werden. 

Die schulischen Lernorte sind Teil einer allgemeinen Schule oder eine Förderschule. 
Als Förderschule wird dieser meistens aus einer früheren Förderschule mit dem För
derschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung oder einer Förderschule im 
Verbund mit diesem und anderen Förderschwerpunkten hervorgehen. 

Die Schülerschaft besteht aus einer Teilgruppe der Schülerinnen und Schüler mit 
Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt Emotionale 
und soziale Entwicklung, für die aufgrund außergewöhnlich komplexer Verhaltens
schwierigkeiten eine vorübergehende Erfüllung ihrer Schulpflicht außerhalb der bis
herigen Kontexte in anderen Lern- und Arbeitsformen erforderlich ist. 

Die Notwendigkeit, für eine kleine Gruppe der genannten Schülerschaft auch in einer 
inklusiven Region Orte vorzuhalten, in denen sie befristet ihre Schulpflicht erfüllen 
können, wird auch im Gutachten von Professor Dr. Klaus Klemm und Professor Dr. 
Ulf Preuss-Lausitz "Auf dem Weg zur schulischen Inklusion in Nordrhein-Westfalen" 
sowie im Gutachten von Professor Dr. Rolf Werning über die Kompetenzzentren für 
sonderpädagogische Förderung betont. Ähnlich wie bei der Schule für Kranke wird 
es in der Förderschule als Unterstützungszentrum keine feste Schülergruppe geben, 
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sondern eine hohe Fluktuation. Dies setzt pädagogische Konzepte im Rahmen einer 
professionellen Vernetzung mit Angeboten beispielsweise von Trägern der Jugend
hilfe, der Schulpsychologie und der Arbeitsverwaltung voraus. 

Die Schülerinnen und Schüler bleiben während dieser Zeit Schülerinnen und Schüler 
ihrer Stammschule. Eine Kooperation zwischen den beiden Schulen ist unerlässlich. 
Die Aufnahme einer Schülerin oder eines Schülers in eine Förderschule als Unter
stützungszentrum setzt ein Verfahren nach § 19 Absatz 5 oder 7 voraus. 

Ein schulischer Lernort nach diesem Absatz kann auch an Teilstandorten geführt 
werden. 

Zur Aufhebung der bisherigen Absätze 1 bis 6, 8 und 9 

Diese Übergangsvorschriften sind durch Zeitablauf gegenstandslos geworden. 

Zu Artikel 2 

Zu Absatz 1 

Der in der allgemeinen Begründung dargestellte Vorbehalt der progressiven Realisie
rung erlaubt es, die in § 19 Absatz 5 Satz 3 getroffene Regelung schrittweise umzu
setzen. 

Zu Nr. 1: 

Der Begriff der Schülerinnen und Schüler umfasst dabei auch Kinder, die zum Schul
jahr 2014/2015 zur Einschulung in das erste Schuljahr anstehen. Erfasst werden 
ebenfalls Kinder, die auf eine weiterführende Schule und Schülerinnen und Schüler, 
die in eine gymnasiale Oberstufe wechseln. Kinder die bisher eine allgemeine Schule 
besucht haben und bei denen erstmalig ein sonderpädagogischer Förderbedarf im 
Verfahren nach §§ 3 ff. AO-SF festgestellt wurde, können weiterhin eine allgemeine 
Schule besuchen. 

Kinder, die in die pädagogische Frühförderung aufgenommen worden sind, haben 
noch kein solches Verfahren durchlaufen (siehe § 20 Abs. 4 AO-SF). Ihr Bedarf an 
sonderpädagogischer Unterstützung wird vor der Einschulung in die Klasse 1 festge
stellt, und die Schulaufsichtsbehörde sChlägt auch in diesem Fall den Eltern gemäß 
§ 19 Absatz 5 Satz 3 eine allgemeine Schule als Förderort vor. 

Zu Nr. 2: 

Im Berufskolleg können weiterhin sonderpädagogische Förderklassen eingerichtet 
werden. Dies gilt nicht nur für die Zeit bis 2016, sondern auch danach (siehe dazu 
die Begründung zu § 20 Absatz 1). 

Zu Absatz 2 

Mit dem Ende des Schulversuchs "Ausbau von Förderschulen zu Kompetenzzentren 
für sonderpädagogische Förderung gemäß § 20 Absatz 5 Schulgesetz NRW" und 
der Aufhebung der Vorschriften über Kompetenzzentren werden die am Schulver
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such beteiligten Förderschulen wieder zu Förderschulen im Sinne von § 20 Absatz 1 
Schulgesetz. Aufgrund der Übergangsvorschrift tritt diese Rechtswirkung nicht schon 
mit dem Inkrafttreten des Gesetzes am Tag nach der Verkündung, sondern erst am 
1. August 2014 ein. Positive Ansätze aus dem Schulversuch, die eine Kooperation 
zwischen Schulen sowie mit außerschulischen Partnern zur Sicherung der Qualität 
sonderpädagogischer Förderung betreffen, können durch die als Förderschulen fort
geführten ehemaligen Kompetenzzentren oder auch durch Schwerpunktschulen wei
terverfolgt werden (s. Begründung zu § 20 Absatz 6 a. E.). 

Zu Absatz 3 

Integrative Lerngruppen wurden bisher nach § 20 Absatz 8 eingerichtet. Die bisheri
gen Integrativen Lerngruppen genießen Bestandsschutz bis zum Ende der Schul
Iaufbahn der Schülerinnen und Schüler, die dort unterrichtet und erzogen werden. 
Neue Integrative Lerngruppen können letztmalig zum Schuljahr 2013/2014 gebildet 
werden. Danach dürfen sie nur noch auslaufend geführt werden. 

Die bisherige Form der Unterstützung, die im ergänzenden Runderlass des Ministe
riums für Schule und Weiterbildung "Integrative Lerngruppen an allgemeinen Schulen 
der Sekundarstufe I" (BASS 13-41 Nr. 3) unter Haushaltsvorbehalt geregelt war, wird 
neu geregelt. 

Zu Artikel 3 

Im Rahmen der Inklusion werden vermehrt Lehrkräfte mit sonderpädagogischer 
Lehramtsbefähigung an allgemeinen Schulen eingesetzt werden. Durch die Geset
zesänderung werden ihnen der Zugang zu Leitungsfunktionen an Grundschulen, 
Hauptschulen und Realschulen eröffnet und die Übertragung der Ämter im status
rechtlichen Sinne ermöglicht. Der Zugang zu den Leitungsfunktionen an Gesamt
schulen, Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen ist bereits geregelt. 

Zu Artikel 4 

Das unmittelbare Inkrafttreten des Gesetzes am Tag nach der Verkündung wird 
durch die Übergangsvorschrift des Artikels 2 Absatz 1 ermöglicht. 

Der Termin zur Vorlage des Berichts erlaubt es der Landesregierung, mit wissen
schaftlicher Begleitung die Wirkungen der Artikel 1 und 2 fünf Schuljahre lang zu 
überprüfen. Hierbei wird es unter anderem darum gehen, wie sich das regionale 
Schulangebot (allgemeine Schulen als Orte der sonderpädagogischen Förderung, 
Schwerpunktschulen, Förderschulen) verändert und in welchem Umfang Schulträger 
von der Öffnungsklausel gemäß § 132 Absätze 1 bis 3 Schulgesetz NRW Gebrauch 
machen. Erhoben werden soll auch, in wie vielen Fällen die Schulaufsicht den För
derort abweichend vom Elternwunsch bestimmt (§ 20 Absatz 4 Schulgesetz NRW) 

und in wie vielen Fällen auf die Einrichtung Gemeinsamen Lernens verzichtet werden 
müsste, weil die personellen und sächlichen Voraussetzungen nicht mit vertretbarem 
Aufwand herstellbar waren (§ 20 Absatz 5 Schulgesetz NRW). Ferner wird unter

43 



19.03.2013 


sucht werden, ob und gegebenenfalls welche finanziellen Auswirkungen für die 
Kommunen als Schulträger im Zusammenhang mit der Veränderung des regionalen 
Schulangebots durch dieses Gesetz entstanden sind. Die Kommunalen Spitzenver
bände sind an der Erstellung des Berichts zu beteiligen. 
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~""lD.qt. L 
Zusammenfassung des Entwurfs zum 9. Schulrechtsänderungsgesetz 

~ 	 Die Schule fördert die vorurteilsfreie Begegnung von Menschen mit und ohne Behinderung. In der Schule 
werden sie in der Regel gemeinsam unterrichtet und erzogen (inklusive Bildung). SuS, die auf sonder
pädagogische Unterstützung angewiesen sind, werden nach ihrem individuellen Bedarf besonders 
gefördert. 

~ 	 Die sonderpädagogische Förderung umfasst wie bisher die 7 Förderschwerpunkte: Lernen / Sprache / 
Emotionale & soziale Entwicklung / Hören & Kommunikation / Sehen / Geistige Entw. / Körperliche & 
motorische Entwicklung 

~ 	 Auf Antrag der Eltern entscheidet die Schulaufsicht über den Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung 
und die Förderschwerpunkte 

~ 	 In Ausnahmefällen kann eine allgemeine Schule den Antrag stellen, insbesondere 
1. wenn ein/e SuS nicht zielgleich gefördert werden kann (Anm.: F6rderschwerpunkt Geistige Entwicklung) 
Bei vermutetem Förderschwerpunkt "Lernen" kann die allg. Schule den Antrag i.d. Regel frühestens nach 
Ablauf der Schuleingangsphase stellen. Nach Ende der KI. 6 ist ein Antrag für den Förderschwerpunkt "Lernen" 
nicht mehr möglich. 
2. bei einem vermuteten Förderbedarf im Schwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung, der mit einer 
Selbst- oder Fremdgefährdung einhergeht 

~ 	 Sonderpädagogische Förderung findet in der Regel in der allgemeinen Schule statt 

~ 	 In besonderen Ausnahmefällen kann die Schulaufsicht abweichend von der Wahl der Eltern den Förderort e 	 bestimmen 

~ 	 Schulträger können mit Zustimmung der oberen Schulaufsicht al'gemeine Schulen als Schwerpunktschulen 
bestimmen, die neben den 3 Förderschwerpunkten (Lernen, Sprache, Emotionale & soz. Entwicklung) noch 
mindestens 1 weiteren Förderschwerpunkt umfasst 

~ 	 DerIDie Schulleiter/in kann im Einvernehmen mit der Schulaufsicht die Zahl der in Klasse 5 einer Schule der 
Sek.1 oder mit Sek.1 aufzunehmenden Schülern begrenzen, wenn 
1. ein Angebot für Gemeinsames Lernen eingerichtet wird 
2. rechnerisch pro Parallelklasse mindestens 2 SuS mit festgestelltem sonderpädagogischem 
Unterstützungsbedarf aufgenommen werden 
3. im Durchschnitt aller Parallelklassen der jeweilige Klassenfrequenzrichtwert nicht unterschritten wird 

Übergangsvorschriften 

~ 	 Kreise und kreisangehörige Gemeinden können im Gebiet eines Kreises vereinbaren, ihre Förderschulen mit 
den Schwerpunkten Lernen, Sprache, Emotionale & soz. Entw. auflösen, auch wenn sie die 
Mindestgrößen von Schülerzahlen erreichen. Dabei muss gewährleistet sein, dass allein die allgemeine Schule 
Ort der sonderpäd. Förderung ist 
(Anmerkung: Davon ist in der Städteregion Aachen nicht auszugehen) 

• 	 ~ Auf Antrag eines Schulträgers kann die obere Schulaufsicht die Auflösung aller Förderschulen eines oder 
mehrerer Förderschwerpunkte zugunsten eines inklusiven Schulangebots genehmigen 

~ 	 Für SuS mit besonders ausgeprägtem, umfassendem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im 
Schwerpunkt Emotionale & soziale Entwicklung kann in den o.g. Fällen ein "schulischer Lernort" (Anm: 
wurde vorher Unterstotzungszentrum genannt) eingereichtet werden. 
Dieser kann als Teil einer allgemeinen Schule oder als Förderschule geführt werden. Darin werden SuS 
befristet mit dem Ziel unterrichtet u. erzogen, sie auf die baldige Rückkehr in die allg. Schule vorzubereiten. Die 
Kinder/Jugendlichen bleiben SuS der allg. Schule 

Erstmalige Anwendung der Regelungen 

~ 	 Zum Schuljahr 2014/15 für SuS, bei denen erstmals ein Bedarf an sonderpädagogische Unterstützung 
festgestellt wurde oder die eine Förderschule besuchen und in die Klasse 5 einer weiterführenden Schule 
oder die Eingangsklasse einer gymnasialen Oberstufe wechseln wollen; 
zum Schuljahr 2015/16 und zu den darauf folgenden Schuljahren gelten diese Bestimmungen auch für Schüler 
der jeweils nächsthöheren Klasse. 

~ 	 Zum Schuljahr 2016/17 für Schüler der Eingangsklasse eines Berufkollegs 

~ 	 Der Schulversuch "Kompetenzzentrum" endet mit Ablauf des Schuljahres 2013/14 

~ 	 Integrative Lerngruppen können letztmalig zum Schuljahr 2013/14 gebildet werden 

Zusammengefasst von G. Hermanns, F6rderschule Stolberg 16.04.2013 



ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-WESTFALEN 

, ANDKREISTAG 
dRhEiN-WESTfAhNNordrhein-Westfalen 

Presseerklärung 
StGB NRW-Numm. 18/2013 

Düsseldorf, 19. März 2013 

Gemeinsame Erklärung der kommunalen Spitzenverbände zur Inklusion 

Gemeinsamer Unterricht von Schülern mit und ohne Behinderung fällt 

unter die Konnexität - Land muss zusätzliche Kosten übernehmen 

Anlässlich des Gesetzentwurfs von Schulministerin Sylvia Löhrmann zur 

Inklusion im Schulbereich, der heute vom Landeskabinett beschlossen 

werden soll, fordern die kommunalen Spitzenverbände erneut von der 

Landesregierung, die Konnexität anzuerkennen. Für das Gelingen einer 

qualitativ hochwertigen Inklusion ist es entscheidend, dass das Land die 

Städte, Kreise und Gemeinden mit der Finanzierung nicht alleine lässt 

und sich verbindlich zum Ausgleich der zusätzlichen Ausgaben der 

Kommunen durch Landesmittel verpflichtet. 

"Die Städte, Kreise und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen setzen sich 

für eine qualitätsvolle Inklusion an den Schulen ein und sind bereit, 
hierzu ihren Beitrag zu leisten. Gleichzeitig bleibt aber die Tatsache 

bestehen, dass die Inklusion für die Kommunen qualitativ und inhaltlich 

eine vom Land neu übertragene Aufgabe ist. Zusätzliche Kosten müssen 

deshalb im Zuge der Konnexität mit Landesmitteln ausgeglichen 

werden:' erläuterten die Hauptgeschäftsführer der kommunalen 

Spitzenverbände, Dr. Stephan Articus (Städtetag NRW), Dr. Martin Klein 

(Landkreistag NRW) und Dr. Bernd Jürgen Schneider (Städte- und 

Gemeindebund NRW). 

Eine Evaluationsklausel, die von einem Teil der Regierungskoalition in 

Vorgesprächen mit den Kommunen in Aussicht gestellt wurde und die 

der aktuelle Gesetzentwurf enthalten soll, ist ohne Beteiligung der 

Kommunen verfasst und ist zunächst einmal zu prüfen. Evaluationen 

haben oft den Nachteil, dass die Kostenermittlung erst nach einer 

Städtetag NRW Landkreistag NRW Städte- und Gemeindebund NRW 
Gereonstr, 18 32 Kavalleriestr, 8 Kaiserswerther Str. 199/201 
50670 Köln 40213 Dtjsseldorf 40474 Düsseldorf 
TeL 022137710 Tel. 0211,300941,0 TeL 0211,4587,1 
www.staedtetag-nrw.de www.lkt-nrw.de www.kommunen-in-nrw.de 
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bestimmten Zeit erfolgt und dann anschließend über die zukünftige 

Kostenverteilung diskutiert wird. Aus kommunaler Sicht ist eine 

Evaluationsklausel nur dann akzeptabel, wenn die Ausgangsbasis 

definiert und die Ausgleichsverpflichtung des Landes für zusätzliche 

Kosten verbindlich geregelt wird. Die Konnexität, wie sie die Kommunen 

fordern, ist von einer solchen Evaluationsklausel nicht berührt. 

Ein gemeinsamer Schulunterricht von behinderten und nichtbehinderten 

Kindern und Jugendlichen verändert die bereits bestehenden 

kommunalen Aufgaben wesentlich. Damit die Inklusion gelingen kann, 

sind sehr viel Engagement von allen Beteiligten, aber auch ein ganzes 

Bündel von Investitionen nötig. So gilt es für die Kommunen 

beispielsweise, Klassenräume barrierefrei erreichbar zu machen, sog. 

Auszeiträume zu schaffen sowie Integrationshelfer und 

Assistenzpersonal zu bezahlen. Außerdem müssen geeignete Lehr-, Lern

und Hilfsmittel angeschafft werden. Die neuen Aufgaben sind 

mannigfaltig und verursachen deutliche Mehrkosten bei Städten, Kreisen 

und Gemeinden. Zu diesem eindeutigen Ergebnis kommt das Gutachten 

des Staatsrechtiers Prof. Dr. Wolfram Höfling, Universität Köln, im 

Auftrag des Städtetages NRW. Deshalb ist das Land auch verpflichtet, 

den Kommunen die zusätzlichen Ausgaben zu erstatten, die mit der 

Inklusion verbunden sind. 

Kontakt: 

Städtetag NRW, Pressesprecher Volker Bästlein, Tel. 0221/3771-270 
Landkreistag NRW, Pressesprecherin Dr. Andrea Garrelmann, Tel. 0211/300491-120 
Städte- und Gemeindebund NRW, Pressesprecher Martin Lehrer M.A., Tel. 0211/4587-230 
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Stadt Stolberg (Rhld.) )(öffentlich o nichtöffentlich 
FB 3/40 

Datum Drucksache-Nr. 

04.06.2013 

Vorlage 

für die Sitzung des 

am 
Tagesordnungspunkt Nr. 
Betreff: 

Schulausschusses 

26.06.2013 
Aq. 
Antrag der SPD-Fraktion vom 12.01.2013 
hier: Beschränkung der Zügigkeit und der 
Klassengrößen der Stolberger Schulen 

SchA 


a) Beschlussvorschlag: 

Der Schulausschuss nimmt die Verwaltungsvorlage zur Kenntnis und begrüßt 
ausdrücklich die Vorgehensweise, in einem moderierten abgestimmten Verfahren 
Handlungsempfehlungen zur Umsetzung des 8. Schulrechtsänderungsgesetzes 
zu entwickeln. 

b) Sachverhalt: 

Mit Schreiben vom 12.01.2013 beantragt die SPD-Fraktion, Hauptausschuss und Rat 
mögen beschließen: 

"Aufgrund des 8. Schulrechtsänderungsgesetzes soll die Verwaltung der Stadt Stolberg 
zusammen mit der Grundschulleiterkonferenz und der Politik einen Arbeitskreis 
gründen, der ein Konzept zur Festlegung der Klassenfrequenzen und -größen der 
Stolberger Grundschulen ab dem Schuljahr 2013/14 entwirft, welches sowohl auf 
soziale, örtliche und inklusiver Aspekte eingeht. Zur Planungssicherheit aller Beteiligten 
ist das Konzept bis zum Ende des Schuljahres 2012/13 fertigzustellen." 

Begründet wird der Antrag wie folgt: 

"Das 8. Schulrechtsänderungsgesetz in Nordrhein-Westfalen wird ab dem Schuljahr 
2013/14 durch eine kommunale Klassenrichtzahl festlegen, wie viele Eingangsklassen 
an Grundschulen in einer Gemeinde gebildet werden dürfen. Über die Verteilung auf die 
einzelnen Schulen und Standorte entscheidet der Schulträger. Dieses Gesetz stellt für 
die Stadt Stolberg eine große Chance zur Regulierung von Schülerströmen dar. 

Aus verschiedensten Gründen ist gerade in Stolberg das Wahlverhalten der Eltern im 
Bezug auf die gewünschte Grundschule vielschichtig. So gehen viele Kinder nicht zur 
nächstgelegenen Grundschule, wie dies eigentlich für die Schülerinnen und Schüler 
optimal wäre und vom Land NRW propagiert wird ( .. Kurze Wege für kurze BeineH), 
sondern werden aus unterschiedlichen Gründen an einer anderen Grundschule 
angemeldet. Daraus ergibt sich für die Grundschule, an der sich überdurchschnittlich 
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viele Grundschüler anmelden, perspektivisch ein Raumdefizit, wenn die Zügigkeit, für 
die die Schule ausgestattet ist, überschritten wird. Dies verschärft die an den 
Grundschulen ohnehin schon angespannte Raumsituation, die sich aus dem zusätz
lichen Raumbedarf für die Nachrnittagsbetreuung ergibt (beispielsweise für Leseräume 
u.v.m.). Da unter anderem die sich aus diesem Problem ergebenen Baumaßnahmen 
nicht finanzierbar sind, sollten die betroffenen Schulen durch eine vorgegebene 
Zügigkeit auf die Größe reduziert werden, für welche sie ausgelegt sind. 

So erhalten die Grundschulen mit den verhältnismäßig geringeren Schülerzahlen 
Planungssicherheit in Bezug auf Zügigkeit und Lehrpersonal an ihrer Schule. Der 
dauerhafte Erhalt des Angebots für die Schülerinnen und Schüler wäre sichergestellt. 

In folgender Tabelle sind die Schülerzahlen der Stolberger Grundschulen 
zusammengefasst: 

Tabelle 1: Schüler, die laut Einzugsgebiet in der Grundschule angemeldet werden 
müssen, die auf andere Schulen gehen, die aus anderen Schulen kommen und die 
tatsächlichen Anmeldezahlen zum Schuljahr 2013/14 

Andere aus anderer 
Schüler Einzugsgebiet Schule Schule Anmeldezah len 

Atsch 36 -4 9 41 

Grüntaistraße 53 -22 8. 39 

Höhenstraße 46 -3 39 82 

Hermannsstraße 82 -39 0 43 

61 I 
I 

I Prämienstraße -20 12, 53 

Bischofstraße 65 -14 19 70 

Breinig 50 -5 ! 9 54 ! 

Mausbach 41 -8 3 36 

Gressenich 34 -4 ' 17 47 

! Zweifall 35 -6 ! 7 36 

Summe 503 -125 123 501 

Wir begrüßen, dass zu diesem Zwecke schon Arbeitstreffen mit dem Schulrat' der 
Städteregion -Herrn Christoph Esser- , dem Schulamtsleiter -Herrn Udo Griese-, dem 
Fachbereichsleiter -Herrn Wil!i Seyffarth- und dem Schulausschussvorsitzenden -Herrn 
Patrick Haas- stattgefunden haben. 

Das Ziel sollte sein, bis zum Ende des Schuljahres 2012/13 ein Konzept zu erstellen, 
das sowohl auf die räumlichen und sozialen Bedingungen als auch auf die zukünftigen 
Schülerzahlen der Stadt Stolberg (Schulentwicklungsplanung) eingeht, damit die Eltern 
und Kinder, Grundschulen sowie die Stadt Stolberg Planungssicherheit bekommen. 
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Dieses Konzept sollte auch als Grundlage für einen Inklusionsplan genutzt werden 
können," 

Verwaltungsseitig ist anzumerken, dass mit dem 8 Schulrechtsänderungsgesetz -Gesetz 
zur Sicherung eines hochwertigen und wohnortnahen Grundschulangebots- den Aus
wirkungen des demographischen Wandels der letzten und ,zukünftigen Jahren 
Rechnung getragen wird. Es dient als Instrumentarium für die Bewältigung der 
Herausforderungen, die sich in der Schulpolitik abzeichnen und bietet dem Schulträger 
nachhaltige, verlässliche und interkommunal ausgerichtete Spielräume und zugleich 
klare Spielregeln zur Sicherung der zukünftigen Grundschullandschaft. 

Die zentralen Punkte sind: 

ODer Klassenfrequenzwert wird, beginnend mit den jeweiligen Eingangsklassen, von 
derzeit 24,0 auf 22,5 in vier Schritten abgesenkt. 

o Für die Bildung von Klassen werden Unter- und Obergrenzen festgelegt. Die Klassen
bildung mit weniger als 15 und mehr als 29 Schüler/innen ist unzulässig, Für die An
zahl der zu bildenden Klassen gelten die folgenden Schülerzahlen: 

- eine Klasse bei bis zu 29 Schüler/innen 

- zwei Klassen bei 30 bis 56 Schüler/innen 

- drei Klassen bei 57 bis 81 Schüler/innen 

- vier Klassen bei 82 bis 104 Schüler/innen 

- fünf Klassen bei 105 bis 125 Schüler/innen 

o Die Kommunale Klassenrichtzahl ist ein zentrales Steuerungsinstrument. Sie wird er
rechnet, in dem die Zahl der Schüler/innen in den Eingangsklassen aller Grund

schulen in einer Kommune durch 23 dividiert wird. Die Zahl der sich in einer 
Kommune nach den auf Schulebene geltenden Regeln insgesamt ergebenden Ein
gangsklassen darf eine Höchstzahl (Kommunale Klassenrichtzahl) nicht überschreiten. 
Bemessungsgrundlage ist die voraussichtliche Schülerzahl in den Eingangsklassen 
zum kommenden Schuljahr, die auf der Grundlage der zum Stichtag getroffenen 
Aufnahmeentscheidungen unter Berücksichtigung der Erfahrungswerte aus den 
Vorjahren zu ermitteln sind. Der Schulträger entscheidet unter Einhaltung der 
Kommunalen Klassenrichtzahl über die Zahl und die Verteilung der zu bildenden 
Eingangsklassen auf die Schule bzw. Standorte. Unter Einhaltung der Kommunalen 
Klassenrichtzahl kann der Schulträger die Aufnahmekapazität von Schulen begrenzen, 
Dies kann sowohl mit dem Ziel einer ausgewogenen Klassenbildung innerhalb der 
Kommune als auch mit der Zielsetzung der Begrenzung der Klassengrößen für 
Schulen mit besonderen Lernbedingungen erfolgen. Auch bauliche Gründe können 
Berücksichtigung finden, 

o Schulen mit mindestens 92 Schüler/innen können als eigenständige Schulen fortge
führt werden. Schulstandorte mit weniger als 92 Schüler/innen können grundsätz
lich nur als Teilstandorte eines Grundschulverbundes fortgeführt werden, Grund



- 4

schulverbünde können auch aus Gemeinschaftsgrundschulen und Weltanschau
ungsschulen gebildet werden. 

Die Verwaltung steht in der vorstehenden Thematik seit geraumer Zeit im intensiven 
Austausch mit der Grundschulleiterkonferenz und der Politik. Hieraus resultierend hat 
sich nach Kontaktaufnahme mit der Städteregion Aachen das dort installierte Bildungs
büro bereit erklärt, den anstehenden Prozess der Konzetentwicklung zu begleiten mit 
der Zielsetzung, unter Beachtung der nachstehenden Eckpunkte 

o 8. Schulrechtsänderungsgesetz -Eingangsklassenbildung in Grundschulen-

o Schulentwicklungsplan und Familienbericht (Kinder- und Jugendhilfeplan der Stadt 
Stolberg) 

o Kooperationsvereinbarung im Rahmen des Projektes Regionale Bildungsinitiative 
zwischen der Montagsstiftung, Förderschule und Grundschulen in Stolberg sowie 
der Stadt Stolberg 

und weiterer Einbeziehung der Grundschulen und der Politik Handlungsempfehlungen 
zu entwickeln, die der Planvorgabe "Bildungsgerechtigkeit für Stolberger 
Grundschulkinder" gerecht werden. 

Für den 28.06.2013 ist ein erster "Workshop" mit allen Grundschulleitungen terminiert, 
in dem die weitere Prozessentwicklung festgelegt wird. 

Die Verwaltung wird dem Schulausschuss zeitnahe eine beschlussfähige Vorlage 
unterbreiten. 

c) Rechtslage: 

8. Schulrechtsänderungsgesetz 

d) Finanzierung: 

entfällt 

e) Personelle Auswirkungen: 


In die Thematik ist Personal der Abteilung für Schule und Sport involviert. 

j/' 

Im Au~rag 
f 
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Datum Drucksache-Nr. 

22.04.2013 

Vorlage 

für die Sitzung des 

am 
Tagesordnungspunkt Nr. 
Betreff: 

Schulausschusses 

26.06.2013 
Ab 
Anmeldungen zu den Grundschulen/ 
weiterführenden Schulen zum Schul
jahr 2013/2014 

SchA' 


a) Beschlussvorschlag: 


Der Schulausschuss nimmt die Verwaltungsvorlage zur Kenntnis. 


b) Sachverhalt: 


Zum Schuljahr 2013/2014 sind die aus den Anlagen 1 und 2 ersichtlichen Anmeldungen 
zu den in der Trägerschaft der Stadt Stolberg befindlichen 
Grundschulen/weiterführenden Schulen zu verzeichnen. 

c) Rechtslage: 

Schulgesetz NRW 

d) Finanzierung: 

entfällt 

e) Personelle Auswirkungen: 

entfällt 



Grundschulen 

Schulanmeldungen für das Schuljahr 2013/2014 

Stand: 04,03,2013 

an anderen aus anderen 
Anmeldungen Schulen Schulen Anmelde-

Schule It. Einzugsgebiet angemeldet dazu gekommen zahlen 
Atsch 36 -4 9 41 
Bischofstr. 65 -16 18 67 
Breinig 49 -4 9 54 
Gressenich 34 -4 19 49 
Grüntalstr. 53 -20 8 41 
Hermannstr. 82 -40 0 42 
Höhenstr. 46 -3 36 79 
Mausbach 38 -6 6 38 
Prämienstr. 61 -18 12 55 
Zweifall 35 -6 10 39 

499 -121 127 505 



Übergänge von den Grundschulen zu den weiterführenden Schulen 2013/14 
(Mitteilung der Grundschulen) Stand: 22.04.2013 

Schulen GS GS GS GS GS GS GS GS GS GS Stolberg 
Atsch Bischof Breinig Donnerb. Gressen. Grüntal Hermann Mausbach Prämien Zweifall insQesamt 

Ritzefeld-Gymnasium 14 4 11 28 9 12 8 9 95 

Goethe-Gymnasium 1 30 9 4 1 6 2 4 18 6 81 

RS Mausbach 8 8 1 6 4 6 11 14 12 6 76 
1 

Städt. Sekundarschule 8 6 3 12 7 12 7 11 2 68 

Städt. Gesamtschule 10 25 16 7 4 13 7 12 15 5 114 

Förderschule Taistraße 0 

Summe: 41 73 40 57 18 32 44 45 56 28 434: 

noch nicht angemeldet 2 2 

Liebfr.-Schule Eschw. 8 2 10 

RS Pattern hof, Eschw. 1 1 2 

Städt.-Gymn. Eschw. 3 3 

Gesamtsch. Eschw. 2 1 7 1 1 1 13 

Gesamtsch. Langerw. 1 9 4 1 15 

Gesamtsch. Brandt 2 5 1 4 12 

Inda-Gymn. AC 1 25 26 

St. Ursula-Gymn. 1 1 

Andere Schulen 2 3 11 2 3 1 6 28 

Summe: 6 7 41 7 23 4 3 4 4 13 112 

Teil 1 + 2 zusammen: 47 80 81 64 41 36 47 49 60 41 546 r 
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